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Nadi I 74 Abs. 2 AVAVG, nickt dagegen gack I 72 8112*
AVAVG. ricktet sich die Vrr der land- and fortrt- lim.

wirtschaftlichen Beschäftigung voa Lehrlingen.
• £ des RVA. III (3 Beschl.-Sen.) vom 28. Juni 1932

— III Ar. 932 BS. -.

I 112a AVAVG. findet auf Ersatzansprlche der Ar
beitsamter wereo zuviel gezahlter Krisenunter
Stützung ebenfalls Anwendung.
• E. des RVA. II (6. Rev.-Sen.) vom 20. Mai 19«
— IIa 8139/31 —.

§ISa Die Em/ugsstellen (Kken) sind nickt verpflichtet. (177 115. Ist

iflfl einem allgemeinen Ersuchen der Arbeitsämter, mit

den Befreiungsanzeigen nack t 85a AVAVG. auch

die sebriftlicken Arbeits* and Lehrverträge vorzu¬

legen, zu entsprechen.
• E. des RVA. II vom 5.Äugest 1932 - II K. 138/31

R -.

einem Arbeitslosen, entgegen den Anrethuanrw
vorsekriften des I 112a AVAVG. Unterstützung

Die Frage, ob ein Schauspieler wahrend der Zeit

der Nichtbeschäftigung io den sogenannten Theater-

ferien als arbeitslos im Sinne des t 89a AVAVG.

anzusehen ist. ist nack den schon früher vom RVA.

aufgestellten Gesichtspunkten zu prüfen.
• L des RVA. III (Spr.-Sen.) vom 22. April 1932 —

Illa Ar. 45131 - (vgl. auch E. des RVA. Nr. 3812,

3918. 3920. AN 1930 S. If 344. 508. 510).

währt worden, so kann die Reichsanstalt fax dir
zuviel gezahlten Beträge wahlweise Ersatz aus det
in I 112a Abs. 1 AVAvG. genannten Bezügen be¬

anspruchen oder einen Rückforderungsanspruch g?te*
den Arbeitslosen nach den allgemeinen Vorscf.

ttber die Rückforderung von Laterstitzungsbetragei
rltend machen.

E. des RVA. ül (Spr.-Sen.) vom 22. April 1*22
- Hin Ar. 352 31 — (AN. 1932 S. IV 403 Nr.

$ 12 lfen.2 Der Geschäftsfihrer einer

m. nickt aia Angestellter im

§45l__n.2 ****tzes anzusehen.
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Der I 90 AVAVG. umfaßt gruodsatzlick nickt das

Angebot einer selbständigen Tätigkeit.
Die Ablehnung einer angebotenen unselbständigen

Tätigkeit ist jedenfalls dann berechtigt, wenn durch

die Arbeit nack der Erfahrung des Lebens Über¬

haupt kein ..Lohn", also kein wirtschaftlicher Vor¬

teil erzielt werden wtrde.
• E. dee RVA. III (Spr.-Sen.) vom 20. Mai 1932 -

IHa Ar. 41431 - (AN 1932 S. IV 395 Nr 4434).

Zur Frage der Berechnung der Anwartschaftszeit

bei einem Arbeitnehmer, der zum Teil in ständiger,

zum Teil als Hafenarbeiter in unständiger Beschäf¬

tigung gestanden bat.

(Art 2 und 4 der VO. iber die AlVers. unständig

beschäftigter Hafenarbeiter vom 23. Oktober 1930.1
• E des RVA. III (Spr.-Sen) vom 24. Juni 193

IHa Ar. 11/32 — (AN 1932 S.IV 396 Nr. 4434)

Hat der Arbeitslose seine von ihm getrennt lebende

Ehefrau bis zum Eintritt der Arbeitslosigkeit ranz

oder überwiegend unterhalten, ue ist der Familien-

Zuschlag zu gewäkrea.
Die Zahlung des Zuschlags kaaa nickt deshalb eia-

gestellt werdea. weil die Ehefrau iazwisckeu eigene
entlohnte Arbeit verrichtet und der Arbeitslose aus

diesem Grunde seine Ehefrau seitdem nickt mehr

ranz oder überwiegend unterhalt.
• E. dee RVA. III (Spr -Sen.) vom 13. Mai 1932 —

HIa Ar. 502,31 - (AN. 1932 S.IV 354 Nr. 4416).

• Erlafi des Reichsarbeitsministers vom 16. Juli :'t>

- IIb 3417/32 -.

§ 195 a

5 2K a%\

m.

§ tat n

Das einer auf Grand des AVAVG. gegen Krankbnt

versickerten Schwangeren oder Wöchnerin zu i

lende Wochen- oder Stillgeld ist fir jeden I*-

lendertag zu gewähren.
• E. des RVA. II (I. Rev.-Sen.) vom 10. Juni s«8

— Um K. 390*31! —.

1 Nur solche ehelichen Kinder, die einen begründetet
familiearecktlicken Unterhaltsanspruch gegen
\ ersicherten haben, sind unterhaltsberechtigte Kin¬

der im Sinne des I 205 Abs. 1 RVO.
• E- des RVA, II (1. Rev.-Sen.) vom 10. Juni 132

— IIa K. 194 31 — AN 1932 S. IV 419 Nr 44

ItflS-toJ Unter ..Wegegebibren" sind nicht die ReiseL

IH. au verstehen, die bei einer Fahrt des ansprtdts-
berechtigten kranken Familienangehörigen na

Arzte entstehen.
• Bescheid des RVA. II vom 1. Juni 1932 - II L

447 32 —.

$21iltaJ t 216 Abs. 3 RVO. gilt entsprechend fir den An-

III. snruch suf Versorgungskraakeageld. Ihm wird da-

112 4k. 2
oQ'cfc genügt, dan der Kk. ArWitsunfähijrke

Ne.

Hat ein Dien st beschädigter für einen Teil seiner

Versorgnngsrente eine Kapitalabfindung erhalten.
so ist der kapitalisierte Rententeil nicht nach

I 112a Abs.l Nr. 2 AVAVG. auf die Als.

rechnen.
• E. des RVA. 111 (Spr.-Sen ) vom 17. Juni
IHa Ar. 59 32 - (AN 1932 S. IV 402 Nr 4443).

Veraorgungsberetht igten gemeldet wird. Der
rr2'

düng einer durch nie Krankheit verursachten

kommensminderwBf (I 12 Abs. 2 Satz 3 des l

versorrungsfesetzes) bedarf es nicht, auch bra

der K ranken reldansprech nicht innerhalb

Wochenfrist geltend gemacht zu werden.
• E. des RVA- II (4. Rev.-Sen.) vom 14. September
1992 — IIa K. 412 3t» —.

$9 211 Die auf Ersuchen der zuständigen Kk. aashel'' ick

j|ft 1-Pfr Kk. hat die vom Kranken an sie gezahlte Ce!

i m
fir den Krankenschein und für das Verord:

blatt an die Kk. des Versicherten abzuführen.
• Bescheid des RVA- II vom 25. April 1932 — HL

41032 —.

t 11231)

HU it.

112s. 113.

114 111

173 UM.

— f§ Jt3.
Alu. kann auch für einen Zeitraum gewährt werden, \\\m J|7
der vor der Stellung des loterstützuagsantrags __^*t |f
liegt, falls alle Imstande,

die

fir den Antrag ei.«

i k__.k__.___.
¦¦*

falls alle
Imstande,

die

sprechen, damals schon torrelegen haben

Die Interstatzuag kann jedoch nicht for eine Zeit

zurück bewilligt - rden. die langer als 3 Monate
N vor dem Tage liegt, an dem der Antrag gestellt

I 21 UL) ist.
• E. des RVA. HI (Spr -Sen.) vom 27. Mai 1

Die Ar. 94,31 — (AN 1932 S. IV 358 Nr 4420)

i

Die Beitragsfreiheit eines Kasseamitgliedes ix.

beitsunfähigkeit gilt nur fur die Dauer der l

kenhilfe im Sinne des Zweiten Buches der R

Erkrankt ein wegen seines DieaMbesckadi/

leidens Ausgesteuerter später erneut arbeitsun'

au diesem Leiden, so hat der Arbeitgeber, de:

zur Kk. angemeldet hat. nack f 397 Abs. i

RVO. Beitrage bis nur sorsckriftsmafiigen Ar

dang fir ihn zu entrichten. . . .

• E. des RVA (Beschl -Sen. II) vom 25 Mai
— U K. 2*32 B. - AN. 1932 S. IV 42l Nr, w
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Fortschritte der Tuberkulosefürsorge
H. E. Schuchardt, Berlin

Die Entwicklung- in allen Kulturstaaten drängt

nach verstärktem Schutz der arbeitenden Be¬

völkerung und ihrer Gesundheit gegen die sie

allerorts bedrohenden Schäden. Mit an erster

Stelle stehen hierbei die Schädigungen durch

die Tuberkulose. Der Kampf gegen die „weiße

Seuche" wird in Verbindung mit privaten,

industriellen und karitativen Organisationen

von den Kken., den Versorgungsbehörden, den

Gemeinden und besonders von den Invaliden¬

versicherungsträgern durchgeführt. Die Aus¬

gaben für Tuberkulosebekämpfung er¬

reichten im Jahre 1931 in Deutschland 37,3 Mil¬

lionen Reichsmark. An Lungen- und Kehlkopf¬

tuberkulose wurden 40 428 Kranke behandelt,

davon waren 24 461 Männer und 15 967 Frauen,

an Knochen- und Gelenktuberkulose 653 Per¬

sonen, an sonstiger Tuberkulose 366 und an

Lupus 347 Personen in Heilstätten. Die durch¬

schnittliche Dauer der Heilbehandlung betrug

bei Männern 83 und bei Frauen 95 Tage. Die

Kosten für den Verpflegungstag beliefen sich

bei Lungen- und Kehlkopftuberkulöse auf 9,51

Reichsmark und die Durchschnittskosten eines

Hehandlungsfalles auf 835,02 RM. Die Knochen-

und Gelenktuberkulosefälle erforderten eine

durchschnittliche Behandlungsdauer von 159

Tagen und einen Aufwand von 1177,43 RM. Zur

Heilbehandlung der Fälle von sonstiger Tuber¬

kulose (Drüsen 85, Bauchfell 63, Nieren und

Unterleib 54, Halsdrüsen 15, Darm 10, Augen 9,

uchdrüsen 8, Haut 22 Fälle) waren 200000 RM.

erforderlich. Beim Lupus waren die Durch¬

schnittskosten einer Behandlung 576,22 RM., wäh¬

rend die Behandlungsdauer zwischen 4 Wochen

und 57 Monaten schwankte. Das Durchschnitts¬

alter der Erkrankten lag zwischen 20 und

30 Jahren, fiel also in die Zeit der vollen Er¬

werbsfähigkeit. Der Heilerfolg betrug bei Lungen*

und Kehlkopftuberkulose 81 v. H., bd Knochen-

und Gelenktuberkulose 77 v. H., bei sonstigen

Tuberkuloseerkrankungen 90 v. H. und bei

Lupus ebenfalls 90 v. H. Trotz der guten Re¬

sultate wurde doch, mit Rücksicht auf die Be¬

deutung des Erkrankungsalters der Tuberkulose¬

kranken für die Arbeitsfähigkeit, die dadurch

bedingte Schädigung des Volksvermögens und

Einkommens durch die Tuberkulose von dem

Statistiker Dr. Freudenberg schon für die Vor¬

kriegszeit (1912/13) auf 3,3 Milliarden Mark

geschätzt. Mit Rücksicht auf die jetzige Wirt¬

schaftskrise und die durch sie bedingten Ein¬

schränkungen sowohl des Lebensstandards des

einzelnen als auch der Sozialleistungen und der

Tuberkulosefürsorge im besonderen, müssen

für die Gegenwart und namentlich für die Zu¬

kunft noch höhere Schadensziffern befürchtet

werden.

Jetzt sind außerdem die Ergebnisse der Nach¬

prüfung der vor zwei Jahren durchgeführten

Kuren veröffentlicht worden. Von den 1929 er¬

folgreich behandelten 37 547 Personen war bei

30 335 ein Anfangserfolg erreicht worden.

Durch die Nachprüfung wurde ermittelt, daß

bei 20 882 nachkontrollierten Füllen noch in

16 693 Fällen dieser Erfolg festgestellt werden

konnte.

Das ungefähre Verhältnis von Heilverfahren

wegen Tuberkulose zu den sonstigen Heilver¬

fahren durch die Träger der Sozialversicherung

zeigt sich darin, daß 1930 insgesamt wegen

Tuberkulose 41 794 Kranke — wovon 1091 nicht

ständig behandelt wurden — einem Heilverfahren

unterzogen wurden, wahrend insgesamt von den

VTr. 425 000 Heilbehandlungen eingeleitet wur¬

den, die einen Kostenaufwand von 89,9 Mil¬

lionen RM erforderten. Im Jahre 1S97 gab es

insgesamt 105 000 Heilbehandlungsfäll* die

2 Millionen RM kosteten. Neben den reinen

Behandlungskosten sind aber auch noch für

Hausgelder an die Angehörigen der in den Heil¬

stätten Untergebrachten 10,6 Millionen RM., und



für allgemeine Maßnahmen vorbeugender und

gesundheitsfördernder Art 30,9 Millionen RM.

gezahlt worden. Hiei zu kommen auch noch

die ziffernmäßig nicht errechenbaren Ausgaben

für Maßnahmen allgemeiner Art, wie Woh¬

nungsbaubeihilfen, Zuschüsse für Leibesübun¬

gen, Kinderfürsorge, die ja auch mittelbar der

Tuberkulosebekämpfung dienen.

Die Zentrale des Kampfes gegen die Tuber¬

kulose bildet die Tuberkulose-Für¬

sorgestelle. Hier berühren sich die all¬

gemeinen sanitären, hygienischen und sozialen

Bestrebungen zur Hebung der Gesundheit und

Sanierung der Bevölkerung mit der persönlichen

Fürsorge und Betreuung des einzelnen Pa¬

tienten und seiner Umgebung, wobei natur¬

gemäß den Fällen von offener Tuberkulose,

sowie den gefährdeten Kindern und Familien¬

angehörigen besonderes Augenmerk zugewen¬

det wird. Die Zahl der Tuberkulosefürsorge¬

stellen betrug 1360 (Tbk.-Fürs. BI. 12/31); von

ihnen wurden rund 94 v.H. der Gesamtbevölke¬

rung Deutschlands umfaßt. Betreut wurden von

den Fürsorgestellen 1362 000 Personen. Unge¬

fähr jeder 44. Deutsche wurde also im letzten

Jahr in einer Fürsorgestelle untersucht. Gegen¬

wärtig befinden sich rund 1 Million Personen als

tuberkulosekrank oder -gefährdet in der Be¬

treuung der Tuberkulose-Fürsorgestellen! Die

Fürsorge erfolgt im Einvernehmen mit dem

behandelnden Arzte derart, daß die von diesem

oder anderen Stellen überwiesenen Patienten,

wie auch alle von Tuberkulosen-Fürsorgestellen

selbst ermittelten Fälle — und auch die sich

freiwillig meldenden Kranken — durch den

Fürsorgearzt untersucht werden. Unter Anwen¬

dung der neuesten Hilfsmittel, Röntgenunter¬

suchung, Sputumuntersuchung, eventuelle Be¬

obachtung im Krankenhaus, Tuberkulinproben,

Blutsenkungsreaktion usw., wird die genaue

Diagnose festgestellt. Von den im Jahre 1931

vorgenommenen Untersuchungen war rund ein

Dritte! erstmalig. In 15 v.H. aller Fälle und in

50 v. H. aller Neuaufnahmen erfolgte eine Aus¬

wurfuntersuchung, während 626 000 Röntgen¬

durchleuchtungen und 168 000 Röntgenauf¬

nahmen vorgenommen wurden.

Nach der Untersuchung werden von dem Arzt

die erforderlichen Fürsorgemaßnahmen (Heilver¬

fahren, Röntgenbestrahlungen, Krankenhaus¬

einweisung usw.) vorgeschlagen, deren Aus¬

führung dann je nach der Zuständigkeit der

bet/effenden Instanzen erfolgt. Die schweren

Fälle kommen in besondere Obhut der Für¬

sorgeschwestern. Dabei wird auch eine ärzt¬

liche Untersuchung der Familienangehörigen

angestrebt, der sich nach Möglichkeit eine

materielle Hilfeleistung durch Gewährung von

Stärkungsmiteln, Betten, Desinfektionsmitteln,
Beihilfen zu Mieten, Hilfe zur Erlangung von

geeigneten Wohnungen, anschließt.

Durch eine soziale Beratung bei Berufs¬

wahl, Arbeitswechsel, Eheschließung wird ver¬

sucht, die Kranken auch über die rein ärztliche

Fürsorge hinaus zu betreuen. Wegen der miß¬

lichen Finanzlage konnte aber die Nachfür¬

sorge, besonders in der Frage der Werkkolo¬

nien, die in anderen Ländern so hervorragend

organisiert ist, in Deutschland noch nicht sehr

ausgebaut werden; ebenso wie noch immer die

Zahl der ansteckend Tuberkulosekranken, die

kein eigenes Zimmer haben, noch recht groß ist.

Die Gesamtzahl der ansteckend Tuberkulose¬

kranken in Deutschland belief sich 1931 auf

rund 168 000, während 42 956 Todesfälle an

Tuberkulose vorkamen, wovon 38 398 auf

Lungentuberkulose entfielen, so daß auf 10 000

Einwohner 7 Sterbefälle an Tuberkulose kamen.

Die Sterblichkeit an Tuberkulose in

einigen Großstädten betrug auf 10 000 Einwohner

1911 19:4 1928

Berlin 19,9 14,9 9,5

Zürich 18,1 13,3 5,4

Neapel 14,9 15,1 9,2

London 17,7 11,6 10,0

Wien 34,1 22,1 18,9

Budapest 37,8 40,1 29,5

Paris 40,1 — 22,9

Oslo 22,9 18,1 15,5

Amsterdam 17,3 9,8 7,7

Brüssel 23,4 12,7 8,1

Valencia 15,7 18,2 15,7

Belfast 26p 19,0 14,8

Moskau 27,9 16,0 17,2

Bueno- <\ires 20,1 20,0 18,1

Chicago 16,6 8,3 8,4

Im Laufe des halben Jahrhunderts, das nun¬

mehr seit Kochs Entdeckung des Tuberkel¬

bazillus (1882) verstrichen ist, sind also schon

ganz erhebliche Erfolge in der Tuberkulose¬

bekämpfung erzielt worden. Allerdings spielt

hier auch die allgemeine Verschiebung im

Altersaufbau der Bevölkerung eine Rolle. Das

Verdienst der Tuberkulosefürsorge liegt darin,

daß sie durch Unterbrechung des Kreislaufs

„Ansteckung, Erwerbsunfähigkeit und Tod" er¬

hebliche Erfolge erzielt hat. Sie bildet also einen

unentbehrlichen Faktor im sozialen Leben und

ist aus diesem nicht fortzudenken, ohne daß

schwere Schädigungen der Gesundheit jedes
Kulturvolkes — und damit der gesamten

Menschheit — die Folge sein würden.
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Die Hausgewerbtreibenden in der

Invalidenversicherung
Der § 162 RVO bezeichnet als Hausgewerb¬
treibende die selbständigen Gewerbtreibenden,
die in eigener Betriebsstätte im Auftrage und

für Rechnung anderer Gewerbtreibender (auch
für öffentliche Verbände und Körperschaften)
gewerbliche Erzeugnisse herstellen und bear¬

beiten, auch wenn sie sich die Hilfs- und Roh¬

stoffe selbst beschaffen oder wenn sie vorüber¬

gehend für eigene Rechnung arbeiten. Haus¬

gewerbtreibende sind also „selbständige Ge¬

werbtreibende". Sie bilden eine Ausnahme

innerhalb des Kreises der Versicherten, zu dem

im allgemeinen (abgesehen von den Versiche¬

rungsberechtigten) nur unselbständige Arbeit¬

nehmer gehören, Personen, die ihre Arbeits¬
kraft einem oder mehreren Arbeitgebern unter

bestimmten Voraussetzungen — Arbeitsvertrag
— zur Verfügung stellen. Ihre Stellung ist

also eine mehr arbeitnehmerähnliche, da sie

unter ähnlichen wirtschaftlichen Umständen,
wie die sonstigen Berufsarbeiter arbeiten. Daran

ändert nichts die Steuer- und gewerberechtliche
Beurteilung durch die Heranziehung zur Steuer,
zu Handwerks- und Handelskammerbeiträgen.
Während man für die unselbständigen Arbeit¬

nehmer als die wirtschaftlich Schwachen unbe¬

denklich die Versicherungspflicht einführen

konnte, war die Einführung der Versicherung
für Hausgewerbtreibende erheblich schwie¬

riger. Die Ausdehnung der Zwangsversiche¬
rung auf sie wäre berechtigt gewesen, wenn

man sie ebenso wie die unselbständigen Ar¬

beitnehmer zu den wirtschaftlich Schwachen
zählen konnte. Ihre Lage ließ aber bei Einfüh¬

rung der InvV. eine solche Beurteilung nicht

zu. Abgesehen von Ausnahmefällen in einzel¬

nen Gegenden und bestimmten Industriezweigen
gehörten sie zum großen oder größeren Teile
der Bevölkerungsschicht an, die genügend Ein¬

nahmen hatten, um davon ihren und ihrer An¬

gehörigen Lebensunterhalt bestreiten und Er¬

sparnisse für Wechselfälle des Lebens machen

zu können. Im Laufe der Zeit hat sich die

wirtschaftliche Stellung der Hausgewerbtrei¬
benden allgemein verändert. Fortschreitende

Iechnik, Krieg, Nachkriegszeit und Geldent¬

wertung brachten sie ebenso wie andere Mit¬
telschichten des Volkes um ihren Wohlstand
und fügten sie in das Heer der wirtschaftlich
Schwachen ein. Wenn sie im Sinne der Ge¬

werbeordnung und rein äußerlich betrachtet

(Beschäftigung von Hilfskräften) noch als

„selbständig" gelten, so kann neute von einer

wirtschaftlichen Selbständigkeit kaum noch die
Rede sein. Wirtschaftlich unterscheiden sie sich
nicht wesentlich von dem unselbständigen Ar¬

beitnehmer.

Wilhelm Hallbauer, Weimar

Die Gesetzgebung in der reichsgesetzlichen
InvV. hat sich bezüglich der Hausgewerbtrei¬
benden der Entwicklung ihrer wirtschaftlichen
Verhältnisse angepaßt. Das Invaliditäts- und

Altersversicherungsgesetz vom Jahre 1889
reihte sie nicht in den Kreis der Versiche¬
rungspflichtigen ein. Es nahm aber auch auf
Ausnahmefälle Rücksicht und ermächtigte den
Bundesrat, in einzelnen Gegenden und einzel¬
nen Berufszweigen die Versicherungspflicht
(VPfl.) einzuführen. Das geschah für Haus¬
gewerbtreibende in der Tabak- und Textil¬
industrie kurz darauf. Vom 1. Januar 1923 ab
wurde dann entsprechend den veränderten
Verhältnissen die VPfl. einheitlich auf alle

Hausgewerbtreibenden ausgedehnt.
Das Merkmal des Hausgewerbtreibenden ist
einerseits die persönliche Selbständigkeit, an¬

dererseits die wirtschaftliche Abhängigkeit. Die
persönliche Selbständigkeit drückt
sich darin aus, daß er im Gegensatz zum

Lohnarbeiter a) von seinem Arbeit- und Auf¬
traggeber persönlich nicht abhängig ist, denn
er unterliegt bei der Arbeit keiner Aufsicht,
bestimmt selbst Beginn, Ende, Umfang, Reihen¬
folge der Arbeit im wesentlichen und kann zur

Arbeit heranziehen, wen er will, b) allgemein
an keinen festen Vertrag und deshalb an eine

Kündigungsfrist nicht gebunden ist, c) in der
Annahme von Aufträgen von verschiedenen
Seiten nicht beschränkt ist, d) in eigener Werk¬
stätte (nicht in den Räumen der Arbeit- und

Auftraggeber) arbeitet, e) häufig Roh- und
Hilfsstoffe oder Muster selbst beschafft und mit¬

liefert.

Die wirtschaftliche Abhängigkeit
des Hausgewerbtreibenden ergibt sich daraus,
daß er a) an der Herstellung der Erzeugnisse
überwiegend selbst mitarbeitet, b) für Rech¬

nung Dritter tätig ist, c) meist ein größeres
Kapital nicht anzulegen, ein größeres Lager an

Roh- und Hilfsstoffen nicht zu unterhalten ver¬

mag, d) in der Regel die Möglichkeit des eige¬
nen Absatzes seiner Erzeugnisse an den Ver¬
braucher nicht hat und deshalb e) nicht oder

nur in besonderen Fällen in der Lage ist, einen

Unternehmergewinn zu erzielen.

Die wirtschaftliche Abhängigkeit bleibt selbst
dann bestehen, wenn der Hausgewerbtrei¬
bende die Roh- und Hilfsstoffe selbst stellt und

Muster entwirft, demnach das gezahlte Entgelt
auch den Wert der Stoffe und Muster mit um¬

faßt, also mithin teilweise Kaufpreis ist. Gleich¬

gültig ist auch, ob die Erzeugnisse in einzelnen

Fällen schon fertig waren, als der Auftrag er-

te;lt wurde, wenn also auf beschränkte Zeit ein

Vorrat gearbeitet wurde. Liegt kein Auftrag
vor, o wird der Hausgewerbtreibende im
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Gegensatz zum selbständigen Unternehmer

doch nur kurze Zeit auf Lager arbeiten können,

als er noch mit einem Auftrag oder der

üblichen Abnahme des Artikels rechnen kann.

Invalidenversicherungspflicht be¬

steht nicht, wenn der Hausgewerbtreibende
a) invalide ist, b) berufsmäßig nicht als solcher

arbeitet und auch nicht durch andere Tätig¬
keit versicherungspflichtig ist, sondern nur ge¬

legentlich arbeitet, insbesondere zur gelegent¬
lichen Aushilfe oder zwar in regelmäßiger
Wiederkehr aber nur nebenher und gegen ein

geringfügiges Entgelt, welches für die Dauer

der Beschäftigung zum Lebensunterhalt nicht

ausreicht und zu den für diese Zeit zu zahlen¬

den Versicherungsbeiträgen nicht in ent¬

sprechendem Verhältnis steht, c) Hilfskräfte in

größerer Zahl beschäftigt und selbst sich nicht

überwiegend persönlich an der eigentlichen
Herstellungsarbeit beteiligt, sondern mit der

Leitung des Betriebes beschäftigt ist (Entgegen¬

nahme von Auftrügen, Herbeischaffung von

Roh- und Hilfsstoffen, Anleitung und Beauf¬

sichtigung der Hilfskräfte, Ablieferung der

Waren).
Die Frage, ob jemand als versicherungspflich¬

tiger Hausgewerbtreibender oder als nicht

unter die Versicherung fallender Gewerbtrei-

bender anzusehen ist, läßt sich nicht immer

klar beantworten, weil sich die Grenzen

zwischen beiden Gruppen leicht verwischen. Es

ist deshalb immer zu unterscheiden, ob es sich im

Einzelfalle um eine diesem Erwerb berufsmäßig

nachgehende Person handelt oder nicht.

Nicht berufsmäßige Hausgewerbtreibende sind

nach der Rechtsprechung des RVA. erst dann

versicherungsfrei, wenn sowohl die Beschäfti-

gungszeit als auch der Arbeitsverdienst gering¬

fügig sind (beide Voraussetzungen müssen

gleichzeitig vorliegen). Ob sein Verdienst für

ihn geringfügig ist, entscheidet sich grund-
sätz'ich nach den persönlichen Lebensverhält¬

nissen jedes Hausgewerbtreibenden. Im all¬

gemeinen wird ein Verdienst als geringfügig
angesehen, wenn er ein Drittel des Ortslohnes

nicht erreicht. Kann schon hiernach in Ein¬

zelfällen bei gedrückten Lohn- und Lebensver¬

hältnissen auch ein geringerer Verdienst die

VPfl. begründen, so gilt dies ohne weiteres für

ganze Erwerbszweige, in denen besonders un¬

günstige Lohnverhältnisse herrschen. Dann tritt

an Stelle des Ortslohnes der sogenannte Nor¬

mallohn, so lange dieser niedriger als der

Ortslohn ist. Als Verdienstgrenze wird dann

ein Drittel des Normallohns angesehen. Der

Normallohn ist der Betrag, welcher gesunden
und geübten Personen durch die ausgegebene
Arbeit bei normaler Arbeitszeit (8 bis 9 Stun¬

den täglich) mit den im Hausgewerbe zu Ge¬

bote stehenden Betriebsmitteln laufend erreich¬

bar ist (AN 1910 S. 451, 407).
Die nicht berufsmäßigen Hausgewerbtreiben¬
den, die bei laufender Beschäftigung das in Be¬

tracht zu ziehende Lohndrittel nicht erreichen,
werden im Regelfalle nicht als versicherungs¬

pflichtig angesehen, auch nicht, wenn sie ir

vereinzelten Wochen mehr verdienen. Haus¬

gewerbtreibende, die dagegen das Lohndrit

laufend erzielen, bleiben versicherungspflichtig
auch in den einzelnen Wochen geringen Ver¬

dienstes. Wird der Mindestverdienst saison¬

weise erreicht, so besteht in diesen Zeit¬

abschnitten VPfl. Bei dauernd unbestimmter

Beschäftigung und großen Verdienstschwan¬

kungen, und wo es sich nicht um Berufsarbei¬

ter handelt, liegt wenigstens in den Zeit¬

abschnitten des größeren Verdienstes VPfl.

vor.

Bei gleichzeitig für mehrere Arbeitgeber be¬

schäftigten Personen entscheidet grundsätzlich
die Gesamtbeschäftigung. Bei Beurteilung der

VPfl. ist der auf ständig mitarbeitende Ange¬

hörige entfallende Lohnteil abzurechnen.

Arbeiten selbständige Gewerbetreibende (ins¬
besondere Handwerker) mit eigenem Kunden¬

kreis noch nebenher in ihrer Werkstatt im

Auftrage und für Rechnung anderer Gewerb-

treibender, so gehören sie im allgemeinen erst

dann zu den Hausgewerbtreibenden, wenn

diese Arbeit ihre Haupterwerbsquelle gewor¬

den ist.

Die VPfl. und damit Beitragspflicht besteht fü

jede Woche, in der der Hausgewerbtreibende
gearbeitet h it, nicht etwa nur für die Woche,

in der die Arbeit abgeliefert und entlohnt

wurde. Die Beiträge richten sich nach dem

Wochenverdienst. Verpflichtet zur Zahlung der

Beiträge ist der Arbeitgeber. Als Arbeitgeber

gilt im Hausgewerbe derjenige, der die Arbeit

unmittelbar an den Hausgewerbtreibenden ver¬

gibt. (§ 162 Abs. IV RVO.) Arbeitet der Haus¬

gewerbtreibende allein oder mit Beschäftigten

nur für einen Arbeitgeber, so hat der Arbeit¬

geber den Betrag für den Hausgewerbtreiben¬
den zu entrichten. Er hat ihm auch den Ar¬

beitgeberanteil seiner Beschäftigten zu er¬

statten.

Da die InvV. auf dem Grundsatz des Versicl

rungszwanges beruht, tritt die VPfl. der Haus-

werbtreibenden ein, wenn die gesetzlichen
Voraussetzungen dafür vorhanden sind. Im

Streitfalle haben die Versicherungsbehörden,
in erster Instanz das VA., zu entscheiden.

Auf die besonders gelagerten arbeitsrechtlichen

Verhältnisse der Hausgewerbtreibenden lassen

sich die allgemeinen Bestimmungen der RVO

über die Beitragsleistung nicht immer anwen¬

den. Deshalb sind für sie besondere Vor¬

schriften darüber erlassen. Die LVAnstalten

können mit Zustimmung des RVA. im Rahmni

des Gesetzes eigene Bestimmungen erlassen.

Ueber Streitigkeiten zwischen den Haus-

werbtreibenden und ihren Auftraggebern
über die Beitragszahlung entscheidet, sofern

über die Frage der VPfl. kein Zweifel beste it.

das VA. endgültig.
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Verordnung zur Ergänzung von sozialen

Leistungen. Vom 19. Oktober 1932.

(RGBl. S. 499.) - Auszug.
Aaf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten zur

Belebung der Wirtschaft vom 4. September 1932 Zweiter

Teil § l (RGBl. I S. 425. 42s) verordnet die Reicfcft-

regierung:

Artikel 2. Krankenversicherung.

Die Erhöhung des Hausgeldes nach } 194 Nr. 1 der RVO.

und die Zubilligung von Krankenhauspflege in der

Familienhilfe oder die Gewährung eines Zuschusses an

Stelle dieser Krankerhauspflege nach I 205 Abs. 3 Satz 4

der RVO. ist nicht deshalb unzulässig, weil der hödiste

Beitrag die in der Notverordnung vom 8. Dezember

1931 fünfter Teil Kapitel I Abschnitt 2 SS 1 und 3

atmit Kapitel III I 3 (RGBl. I S. 699, 719, 722) bezeich¬

nete Grenze überschreitet.

Artikel 3. Unfallversicherung.

Renten für I'nfalle, die sich nach dem 31. Dezember

1932 ereignen, werden nicht um siebeneinhalb v. II.

tverordnung vom 14. Juni 1932 Erster Teil Kapitel II

Artikel 4 § 1 — RGBl. 1 S- 27:5, 275) gemindert.

Artikel 4. Ruhensvorschriften in det
Renten versicheiung.

(1) Beim Zusammentreffen einer Rente aus der InvV

der AngV. oder der KnPV. mit einer Bcscüadigtenrente
oder einer Witwenrente, die unmittelbar nach d» in

Reichsversorgungsgesetze gewahrt werden, gilt die

Freigrenze von 25 Reichsmark (Notverordnung vom

8 Dezember 1931 Fünfter Teil Kapitel IV Abschnitt I

* II Abs. 4 — RGBL I S. 699, 724) auch gegenüber den

Renten, die nach dem 31. Oktober 1932 festgestellt
werden.

Der Abs. 1 findet auch Anwendung zugunsten der

Beschädigten- oder Witwenrenten nadi dem Altrentner-

fesetze, wenn die Dicnstbeschadigung während der

eilnahme an einem Kriege oder einer kriegerischen
Unternehmung erfolgt ist.

Artikel 5. Mehrleistungen in rler Renten¬

versicherung.

I 1. In der Rentenversicherung darf die Selbstverwal¬

tung bestimmen, dafi neben den gesetzlichen I ? i^tungen

(Regelleistungen) widerruflich Sieh r lei stungen gewahrt
werden.

§ 2. (1) Die Mehrleistunger kennen die Regelleistungen
in der Dauer, Hohe und Art erganzen.

(2) Die für die Mehrleistungen erforderlichen Auf¬

wendungen fallen den VTr. zur Last.

1

3. Die Einführung von Mehrleistungen ist unzulässig,
*enn sie die Deckung der Kegelleistungen gefährdet.
sie ist aufzuheben, sobald eine solche Gefahrdung ein¬

tritt. Von der Aufhebung können auch die laufenden

Mehrleistungen betroffen werden.

4 (1) Die Einführung einer Mehrleistung wird, vor¬

behaltlich des I 6. durch die Satzung des VTr. auf An¬

trag seines Vorstands bestimmt.

'2) Die Satzung bedarf der Zustimmung der Aufsichts¬

behörde; die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist end¬

gültig.
I 5 Die Satzung der Reichsvcrsicherungsanstalt für An¬

feilte wird auf Antrag des Direktoriums vom Ver-

waltungsrat beschlossen.

(I) In der In\V. wird die Einführung einer Mehr-

tung durch die gemeinsame Sitzung 'Hauptsatz».
aller VTr. bestimmt. Die Hauptsa* imt durch

übereinstimmenden Beschluß der Au**chu*se oder

ihnen entsprechenden Orga n mindestens drei V

lein all* r \ I r. zustande. Sie bedarf der Zustimmung
dea RVA.; seine Entscheidung ist endgültig.

Hat die Mehrleistung Renten zum Gegenstande, so

finden für die Verteiluni r Zahlungen auf die VTr.

die allgemeinen Vorschriften entsprechende Anwendung.

e Sat/unj^bestimmung. durch die eine Mehr-

tunr eingeführt ist. kann von «ier Aufsichtsbehörde,
im falle des S 6 vom RVA. jederzeit, au<h mit Wirk'.

für laufende Mehrh istungen aufgehoben werden.

Ut das Reich oder em Land Trager der Uml
i«t für die Einführung der Mehrleistung und fur ihre

Vufhebung der Reichsminister, zu dessen Geschäfts¬

bereich die Ausftthningsbehörde gehört, oder die oberste

Verwaltungsbehörde des Landes zustandig.

Lst eine Gemeinde oder ne andere öffentliche

'P»-r>chaft Träger der UnfV., so regelt die oberste

Verwaltungsbehörde die Zuständigkeit.

Artikel 7. Schluß Vorschriften.

(1/ Die Vorschriften des Artikels 4 treten mit dem 1. No¬

vember 1932 in Kraft.

(2) Die Vorschriften des Artikels 4 gelten auch für die

?or dem 1. November 1932 festgestellten Renten, wenn

sie an diesem Tage noch laufen. Die Rechtskraft

früherer Entscheidungen steht nicht entgegen. Die Aen¬

derung ist dem Berechtigten mitzuteilen; ein Rechtsmittel

findet nicht statt. Nachzahlungen auf drund des Ar¬

tikels 4 und dieses Artikels werden für die Zeit vor

dem 1. November 1932 nicht gewahrt.

Verordnung über die Berücksichtigung
der Renten aus der Sozialversicherung

bei anderen Leistungen. Vom IO. Ok¬

tober 1932. (RGBl. S. 496.)
Auf <»rund der Notverordnungen vom 8. Dezember

l fünfter Teil Kapitel \I Abs. 2 (RGBl. I S. 699,

725) und vom 14. Juni 1932 Erster leil Kapitel II Ar¬

tikel 7 Abs. 2 (RGBl. I S. 273, 276) *ird hiermit ver¬

ordnet:

§ 1.(1) Werden Renten aus der Sozialversicherung

auf Grund der Notverordnungen vom 8. Dezember 1931

oder vom 14. Juni 1932 anderweit festgesetzt oder zum

Ruhen gebracht, so begründet dies keinen Anspruch
auf Erhöhung von Versorgungsleitung! aus einer

Reichsbahn - Arbei ter pensionskasse Abteilung B der

Deutschen Reiejisbaliri-Gesellsdlftft. aus der Zusatzver¬

sorgungsanstalt des Reichs und der Länder oder aus

der Versorgungsanstalt der Deutschen Reichspost.

(2) Abs. 1 findet entsprechende Anwendung auf andere

Leistungen, die als Versorgung aus öffentlichen Mitteln

gewahrt werden und bei deren Bemessung die Leistun¬

gen aus der 9 'Zialversitherunf berücksichtigt werden.

Die oberste \ erwaltungsbehorde kann Näheres bestim¬

men; sie kann Ausnahmen anordnen.

(3) Abs. 1 findet ferner entsprechende Anwendung auf

private \ ersidierungsunternehmungcn im Sinne dat

Gesetzes über die Beaufsichtigung der privaten \<r-

sicherungsunternehmungen und Bausparkassen vom

b. Juni 1931 (RGBl. 1 S, 313). Die Aufsichtsbehörde

kann Näheres bestimmen; sie kann Ausnahmen an¬

ordnen.

(4) Ab-. 1 bis 3 gelten entsprechend für die Berechnung

künftig festzusetzender Leistungen.

$ 2. Die Vorschriften des § 1 Abs. 2, 4 finden, wenn

die Versorgungsleitung die Grundlage für die Ver-

sidierungsfreiheit nach der R\0. SS 1234. 1242, dem

AVG. SS 11. 17 oder dem RKnG. 1$ 30, 52 bildet, mit

d^r Mafigabe Anwendung, dafi dem Beschäftigten Ruhe-

feld und Hinterbliebenen* ersorgung in ausreichen

he gewährleistet bleiben müssen. Der zustande

Reichsminister oder die zuständige oberste Verwal¬

tungsbehörde prüft, ob diese Bedingung noch erfüllt

hen die Voraussetzunzen fur die \ <he-

rungsfreiheit nicht mehr, so sind fur die Zukunft Bei¬

träge zu entrichten. Eür die Vergangenheit müssen

Beiträge nach der RVO. 5 1242a und d. in AVG, § IS

auch dann ¦ ntrichtet werden, wenn /ur Zeit des

\u*schciden> um der \* rskfcerungsfreien Beschäftigung

Ruhegeld ler Hinterblieben rgui. in

reichender Hohe gewahrt wurde. Dic Rente aus der

(Versicherung be-innt in m .»hen Falle

frühestens mit dem auf die Nadientrichtung folgenden

Monat. Du zuständige Aufsichtsbehörde rereil den

Ausgleich z* n dem Arb« er, dem Beschäftigten
und der • \orhandenen Versorgungsein richtung.

I 3. Die < n der SS 1. 2 treten mit Wirkung

vom 1. Januar 19,*2 in Kraft. Sie treten an die Stelle

der Durchführung u 13. Mai 1932 (RGBl
I fur die Zeit bis zum 30. September

2 abweichend von § 1 \ erfahren ist, behalt es hierbei

n Bewenden.

Der Reichsarbcitsmin ^ch^ffer.

$05



Dienst om Versicherten, die Haupt¬

aufgabe der Sozialversicherung.
Die Aufsätze von Großer und Müller (VZ.
Nr. 16 und 18) weisen auf die wichtige Rolle

hin, die der Verwaltung der Sozialversicherung,
insbesondere der Kk., zufällt. Viele Fachleute,
die die Bedeutung der Kürzungen der Leistun¬

gen in der SV. in ihrer ganzen Schwere erkannt

haben, werden erstaunt gewesen sein, daß der

Protest der Versicherten nicht nachhaltiger ge¬

wesen ist. Die Masse der Versicherten hat

scheinbar nicht genügend Verbindung mit der

SV. gehabt, um die Größe der Gefahr zu er¬

kennen. Daher erwachst für die Verwaltung
die Aufgabe, die SV. „volkstümlicher" 2u

machen. Ihre Bedrängnis muß den Versicher¬

ten mehr zum Bewußtsein gebracht werden. Sie

müssen viel mehr darauf hingewiesen werden,
daß die SV. ihr Eigentum und für sie da ist

Wer sollte denn für sie kämpfen, wenn nicht
ihre Hauptträger. Die SV. ist für den Kranken,
Invaliden, Arbeitslosen die letzte Reserve, wer

möchte diese kampflos aufgeben?
Wie kann nun die SV. volkstümlicher, d. h.

volksverbundener gemacht werden? Hier harrt

der Angestellten insbesondere der Kk.en eine

große, aber notwendige Aufgibe. Sie sind es,

die viel mehr als die Mitglieder der Organe
(Vorstand und Ausschuß) mit Versicherten zu¬

sammenkommen, sie haben den Hauptteil der

Aufklärungsarbeit zu leisten. Sie sind die wirk¬
lichen Vermittler von Leistung und Gegen¬
leistung, die Art ihrer Tätigkeit dabei ist aus¬

schlaggebend. Wie gefährlich und zugleich be¬
schämend wäre es für die Angestellten einer

Kasse, wenn man öffentlich von ihnen sagen
würde: Dort etwas zu sprechen, hat keinen
Zweck, man hört doch nicht darauf. Wie in der
Privatwirtschaft „Dienst am Kunden" heute be¬
stimmend ist für Bestehen oder Untergang
eines Geschäfts, so gilt auch besonders für die
KV. der Begriff „Dienst am Versicherten".

Unzählig sind die Möglichkeiten, die den An¬

gestellten zur Verfügung stehen, die SV. popu¬
lär zu machen. Viele Kleinigkeiten im täglichen
Verkehr, sorgfältig beachtet, begründen zu¬

sammen den guten Ruf einer Kk. Allgemein
muß von den Angestellten ein höfliches, be¬
stimmtes Auftreten verlangt werden, fern jeder
Schulmeisterei und überlebtem Bürokratismus.
Schalterwände trennen die Menschen oft mehr
als dicke Wände. Diese Schranken gilt es

durch Entgegenkommen in ein Vertrauensver¬
hältnis umzuwandeln. Für die Angestellten kann

es die mancherorts übliche Auffassung, daß die

Kassenmitglieder „zweite Klasse" sind, nicht

geben. Dem Versicherten wird keine Gnade er¬

wiesen, sondern er hat einen Rechtsanspruch
auf seine Leistungen, die er ja selbst oder in

Gemeinschaft mit anderen bezahlen muß.

Beschwerden der Versicherten über bestimmte

Einrichtungen, Aerzte, Krankenhäuser, Apo¬
theken dürfen nicht bagatellisiert werden, be¬
sonders, wenn sie sich häufen. Die Kasse hat
ein Recht, für ihre Versicherten ausreichende
und zweckmäßige Krankenhilfe zu verlangen,
überdies auch die Pflicht, dafür zu sorgen.
Wenn Jemand die Rechte der Versicherten sol¬
chen Stellen gegenüber vertreten kann, dann
sind es eben nur die Kassen, die gegebenenfalls

einen finanziellen Druck zurr Abstellung von

Mißständen ausüben können. Bei dem je*zt
häufigen Wechsel in den Bestimmungen -er

SV. begegnen die Auskünfte der Angestellten
oft starken Zweifeln von Seiten der Versicher¬

ten. In diesen Fällen wirkt die Vorlage des Ge¬

setzestextes viel überzeugender als lange Er¬

klärungen. Bei Leistungen, die in das Ermessen

der Kasse gestellt sind, soll der Angestellte eine

Entscheidung fällen, die seinem sozialen Emp¬
finden unter Berücksichtigung der Kassenlage
gerecht wird. An seiner Objektivität dürfen

keine Zweifel entstehen. Wer in heutiger Zeit

die Leistungen der Kasse, besonders bei Ar¬

beitsunfähigkeit, in Anspruch nimmt, braucht

sie meistens wirklich. Das Gespenst drohender

Arbeitslosigkeit duldet kein gelegentliches
„Ausspannen" mehr. Den Nachuntersuchungen
muß der Angestellte den Anschein nehmen, als

seien sie nur zur Gesundschreibung da. Wie

oft hat diese Untersuchung das Bestehen einer

gefährlichen Krankheit festgestellt, was bei dem

Kassenarzt infolge Fehlens geeigneter Einrich¬

tungen unmöglich war. Andererseits kann

manche beunruhigende Diagnose dort als min¬

der bedrohlich erkannt werden, was für den

Heilungsprozeß sehr wichtig ist. Wo die Arzt¬

wahl freigestellt ist, muß der Angestellte sich

jeder Empfehlung enthalten. Für die Auswahl

ist das gedruckte Arztverzeichnis maßgebend.
Ein schwieriges Kapitel bildet die Wahrung
des Arztgeheimnisses bei kleinen Kassen mit

wenig Räumen. Hier gehört eine besondere

Sorgfalt dazu, diesem Erfordernis einigermaßen
Rechnung zu tragen. Daß die Angestellten in

dieser Hinsicht voll zuverlässig sind, beweist

die Tatsache, daß Verfahren dieser Art zu den

größten Seltenheiten gehören. Die Kasse, die

ihre Mitglieder nach auswärts zu Aerzten und

in Krankenhäuser schicken muß, sollte ihre

diesbezüglichen Verzeichnisse stets auf dem

neuesten Stande erhalten. Dies gilt auch für

Eisenbahnfahrpläne; der Landbevölkerung sind

Zugverbindungen meist unbekannt. In den Vor¬

räumen können Bekanntmachungen angebracht
werden, die kurz und gedrängt wichtige Bestim¬

mungen enthalten und somit viele Fragen er¬

übrigen. Beispielsweise

Dauer der Krankenhilfe: 26 Wochen Kranken¬

pflege — 26 Wochen Krankengeld.

Weiterversicherung: Innerhalb drei Wochen

nach Austritt.

Für die neu in die Organe eintretenden Ver¬

treter können durch die Kassenverwaltung
•Vortra g s a b e n d e veranstaltet werden, um

ihnen die Einführung in die SV. zu erleichtern.

Heute ist es dem Laien unmöglich, die Entwick¬

lung der Sozialgesetzgebung zu verfolgen. Bei

Aenderungen der bestehenden Bestimmungen,
soweit sie Leistungen betreffen, ist es zweck¬

mäßig, diese Aenderungen in Flugblattform bei

der Lohnzahlung an die Versicherten zu ver¬

teilen. Knappe Auszüge aus den Jahresberich¬

ten sind ebenfalls geeignet, das Interesse an

diesen Dingen zu wecken und zu erhalten. Der

Versicherte sieht auch daraus, wie mit seinen

Beiträgen, die ihm oft recht schwer fallen, ge¬

wirtschaftet wird. Dadurch würde manche

Kritik, die sich oft auf Unkenntnis gründet,
schon im Keime erstickt
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Die Angestellten müssen sich ihrer wichtigen

Aufgabe bewußt sein, die sie in der SV. außer

ihrer reinen Verwaltungsarbeit zu erfüllen

haben. Je mehr sie die Sv. im Volksbewußtsein

verankern, desto stärker wird deren Gefüge

sein, und Stürme, mögen sie kommen, woher

sie wollen, werden sie nicht erschüttern. Ver¬

waltungen und Organisationen sind unaus¬

gesetzt bemüht, zu bilden und zu fördern, oft

unter finanziellen Zuwendungen. Ist auch die

Tätigkeit der Angestellten Dienst am Versicher¬

ten, dann tragen auch sie ihr Teil zur Erhaltung
der SV. bei. Karl Roß, Weißwasser O.-L.

Die aushilfsweiseGewährungvon Kossen¬

leistungen nach den §§ 219, 220, 222

RVO. nach der Neuregelung der Be¬

ziehungen zwischen Ärzten und Kranken¬

kassen»

In Nr. 11/1932, S. 164 f. der „Volkstümlichen
Zeitschrift" kommt W. Boll, Hamburg, nach

seinen Ausführungen zu Schlußfolgerungen,
die dem derzeitigen Recht nicht entsprechen.
Boll führt zunächst zutreffend aus, daß die ge¬

setzlichen Vorschriften der §§ 219 ff. RVO.

nach wie vor bestehen und daß deshalb die

Kken. verpflichtet sind, für die Durchführung

dieser Bestimmungen zu sorgen, wenn sie hier¬

zu beauftragt werden. Es wäre auch sinn¬

widrig, anzunehmen, daß durch den fünften

Teil, Kap I, Abschn. 1 §§ 1 ff. der NV. vom

8. Dezember 1931 die Vorschriften der §§ 219ff.

RVO. ausgeschaltet worden seien, wenn die

gleiche NV. im fünften Teil, Kap. I, Abschn. 2,

$ 5 bestimmt, daß als Ersatz der Kosten für die

Krankenpflege nach den §§ 217 bis 222

RVO. der Betrag von 1 RM. täglich (statt seit¬

her 1,25 RM.) zu zahlen ist. Der Gesetzgeber
war demnach auch nicht der Anschauung, daß

durch das auf Grund dieser NV. neu geordnete
Arztrecht der § 222 RVO. weiter abzuändern

war, als dies geschehen ist Es besteht hierfür

auch nicht das von Boll angenommene Be¬

dürfnis, weil seine Annahme, daß den beauf¬

lagten Kassen ersaufähige Kosten für ärzt¬

liche Behandlung nach dem neuen Arztrecht

nicht mehr entstehen, unhaltbar ist. Er mußte

zu dieser Annahme auf Grund unrichtiger Vor¬

aussetzungen kommen. Unrichtig ist es nämlich,
dai im Falle der §§ 219 ff. RVO. die Kk. des

Versicherten diesem den Behandlungsschein
direkt übermittelt oder daß die beauftragte
Kasse von der ersuchenden Kasse einen Kran¬

kenschein erhält oder daß sie ersucht wird,
auf ihrem Behandlungsausweis die kassenarzt¬

liche Vereinigung zu vermerken, die mit der

Kk. des Versicherten den Gesamtvertrag ge¬

schlossen hat und daß alsdann der behandelnde

Arzt das Honorar aus dem Kopfpauschale der

Kk. des Versicherten erhalte. So kann es ge¬

macht werden, aber es handelt sich dann nicht

mehr um eine Durchführung der Vorschriften

der §§ 219 ff. RVO., sondern die Kk. des Ver¬

sicherten hat in diesem Falle die Versorgung
ihres Mitglieds mit Krankenpflege selbst über¬

nommen, und soweit sie etwa die auswärtige
Kasse mit Krankenaufsicht usw. in Anspruch
nimmt, handelt es sich lediglich um ein Rechts¬

hilfeersuchen nach § 116 RVO, denn ein Er¬

suchen im Sinne des § 219 RVO. liegt nur dann

vor, wenn der ersuchten Kasse die

ganze Fürsorge übertragen wird.

(Vgl. Hahn-Kühne, Handbuch der KV. 10. und

11. Aufl., Anm. 4 zu § 219). Wenn aber der

ersuchten Kasse die ganze Fürsorge übertragen

wird, dann tritt die aushelfende Kasse voll an

die Stelle der eigentlich verpflichteten. Sie hat

ärztliche Behandlung, Medikamente und Heil¬

mittel nur durch ihre Aerzte und Apotheker
selbst zu gewähren. Zwischen der ersu¬

chenden Kasse und den Aerzten

oder anderen Personen, deren sich

die aushelfende Kasse bei Gewäh¬

rung der Hilfe bedient, entsteht

überhaupt keine Rechtsbeziehung.

(Vgl. Hahn-Kühne, Anm. 6 zu § 219). Hiernach

hat die aushelfende Kasse den Krankenschein

auszustellen, wie für ihre Mitglieder. Der be¬

handelnde Arzt erhält sein Honorar aus dem

Kopfpauschale der aushelfenden Kasse. So be¬

stimmt z. B. § 7, Nr. 1 des kassenärztlichen

Mantelvertrags für Bayern eindeutig: „Die

Kassenärzte übernehmen nach Maßgabe ihrer

Zulassung die ärztliche Versorgung der

Kranken, denen die Kasse nach

Gesetz, Satzung und versicherungsrecht¬
lichen Abkommen Krankenpflege zu

gewähren ha t" Diese Pflicht der Kassen¬

ärzte der aushelfenden Kasse erstreckt sich

also nicht nur auf die Mitglieder dieser Kasser

sondern auf alle Kranken, denen diese Kasse

nach Gesetz — hier nach § 219 RVO. —

Krankenpflege zu gewähren hat Auch unter

dem neuen Arztrecht entstehen sonach im

Falle des § 219 RVO. nur Rechtsbe~iehungen

zwischen den behandelnden Aerzten und der

ersuchten Kasse.

Die gleichen Grundsatze gelten (§ 220 RVO.),

wenn der Versicherte während vorübergehenden

Aufenthalts außerhalb des Kassenbereichs und

außerhalb seines Wohnorts krank wird. Hier

steht dem Versicherten um so mehr ein un¬

mittelbarer Anspruch auf die gesamte Kranken¬

hilfe gegen die auswärtige Kasse zu, als diese

Kasse des Erkrankungsorts überhaupt ohne be¬

sonderen Antrag der Kasse des Versicherten

aushelfend eintreten muß. Auch hier entstehen

lediglich Rechtsbeziehungen zwischen den be¬

handelnden Aerzten und der Kasse, die hier

auf Grund der ihr zur Pflicht gemachten Ge¬

schäftsführung ohne Auftrag eintreten muß.

Boll hat weiter gefolgert, daß — nachdem die

ersuchte Kasse Aufwendungen für ärztliche

Behandlung nicht mehr habe — nur noch Er¬

satz für die Arzneikosten zu leisten sei. In

jahrelanger Praxis seien von den Kosten der

Krankenpflege zwei Drittel für die ärztliche

Behandlung und ein Drittel für die Arzneikosten

in Ansatz gebracht worden, so daß die beauf¬

tragte Kasse täglich 0,33 M RM. als Ersatz für

die Arzneikosten zu erhalten hahe. Mit diesem

gewagten Experiment hat Boll den Rechts¬

boden völlig verlassen. Abgesehen davon, daß

die ersuchte Knsse durch direkte Gewährung
der Krankenpflege Aufwendungen übernimmt,

die sie durch ihr Kopfpauschale abgelten muß,

übersieh« Boll. daß nach 5 222 RVO. nicht

Ersatz für ärztliche Behandlung, Medikamente

usw., sondern zusammenfassend für Kran¬

kenpflege zu leisten ist. Krankenpflege in
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diesem Sinne umfaßt aber nicht nur ärztliche

Behandlung und Versorgung mit Arznei und

Heilmitteln im engeren Sinne, sondern z. B

auch die Kosten für Herbeiholung des Arztes,
für den Transport des Kranken in seine Woh¬

nung. Ob im gegebenen Falle eine Einzel¬

leistung der Krankenpflege gewährt wird oder

nicht, ist für die Höhe des pauschalen Ersatz¬

anspruchs bedeutungslos. Der Betrag von täg¬
lich 1 RM. ist also auch für den Zeitraum, in

dem tatsächlich fortlaufend Krankenpflege ge¬

währt wurde, dann fällig, wenn etwa nur ärzt¬

liche Behandlung oder wenn nur Versorgung
mit Arzneien stattgefunden hätte. Dies ergibt
sich ohne weiteres aus der Natur des Pauschal¬

ersatzes für die gesamte Krankenpflege. Der

Nachweis höherer oder geringerer Auf¬

wendungen ist hier nicht zugelassen (vgl. auch

Hahn-Kühne, Anm. 3a zu § 222).

Es verbleibt hiernach bei dem klaren Wortlaut
des § 222 RVO. in der Fassung der NV. vom

8. Dezember 1931, der keiner Abänderung be¬

darf. Das neue Arztrecht ändert hieran nichts.

Wenn nun ein Kranker, der außerhalb des Be¬
zirks seiner Kasse wohnt, am Wohnort erkrankt
und wenn hiernach § 219 RVO. einschlägig ist,
steht es im Ermessen der Kasse des Erkrankten,
ob sie von ihrem Recht der Inanspruchnahme
der Kasse des Wohnorts im Sinne des § 219

Gebrauch machen will oder nicht. Macht sie

davon Gebrauch, dann hat sie der ersuchten
Kasse als Abgeltung für die gesamte Kranken¬

pflege für jeden Tag derselben nur 1 RM. zu

ei statten. Dabei gehen bei der ersuchten Kasse
die Kosten für kassenärztliche Behandlung auf
Konto des Kopfpauschale. Für Medikamente
oder sonstige fcinzelleistungen der Kranken¬

pflege ist ein besonderer Ersatz nicht zu

gewähren.

Die Kasse hat aber nur ein Recht auf die Hilfe
der Kasse des Wohnorts. Sie ist nicht ver¬

pflichtet, eine fremde Kasse um Aushilfe zu

ersuchen, wenn die Voraussetzungen des §219
vorliegen. Auch der Versicherte hat keinen

dahingehenden Rechtsanspruch. (Vgl. Hahn-

Kühne, Anm. 5 zu § 219). Mithin kann die Kasse
die Versorgung ihres Mitglieds mit Kranken¬

pflege am Wohnort selbst übernehmen. Nach
dem neuen Arztrecht sind die Kassenärzte am

Wohnort des Versicherten verpflichtet, die
ärztliche Behandlung auf Grund des von der
Kasse des Versicherten ausgestellten Kranken¬
scheins zu übernehmen. Sie rechnen alsdann
mit ihrer kassenärztlichen Vereinigung ab,
diese aber mit der kassenärztlichen Vereini¬

gung, mit der die Kasse des Versicherten den

Gesamtvertrag abgeschlossen hat, so daß in
diesem Falle die ärztliche Behandlung auf
Kosten des Kopfnauschale der Kasse des Mit¬

glieds geht HierDei sind aber Kosten für Arz¬
neien und Heilmittel und sonstige Einzel¬
leistungen der Krankenpflege nach ihrem wirk¬
lichen Anfall von der Kasse unmittelbar pn den
Lieferanten zu zahlen, falls die Kasse nicht
auf dem Wege der Rechtshilfe für
solche Einzelleistungen die Kasse des Wohn¬
orts in Anspruch genommen hat. In diesem
Falle wären der letzteren Kasse die wirklichen

Aufwendungen zu ersetzen.

Ob die Kasse den einen oder den anderen Weg
wählen will, ob es für sie zweckmäßiger ist,
von § 219 RVO. Gebrauch zu machen, oder

ihr Mitglied am auswärtigen Wohnort seihst

zu versorgen, wird von der Lage des Einzel¬

falles abhängen. Immerhin erscheint die An¬

wendung des § 219 dann zweckmäßig, wenn

die Kasse am Wohnort Krankenhauspflege ge¬
währen will und wenn die Kasse des Wohn¬

orts mit einem Krankenhaus vertraglich für

sich eine Verbilligung des Verpflegungskosten¬
satzes erreicht hat. In diesem Falle ist der

Pauschalersatz des § 222 für Krankenpflege
nicht anwendbar, sondern es sind die der er¬

suchten Kasse auf Grund ihres Vertrags mit

dem Krankenhaus tatsächlich erwachsenen

Kosten zu erstatten. (Vgl. Hahn-Kühne, Anm.

3c zu § 222).

Wenn ein Versicherter außerhalb seines Kas¬

senbereichs und seines Wohnorts erkrankt,
wenn demnach § 220 RVO. zur Anwendung
kommt, hat der Versicherte einen Rechts¬

anspruch auf Versorgung durch die Kasse

seines vorübergehenden Aufenthaltsorts. Wenn

er von diesem Recht Gebrauch macht, ist eine

diiekte Versorgung durch die Kasse, bei der

er Mitglied ist, ausgeschlossen, solange er

seines Zustandes wegen nicht nach seinem

Wohnort zurückkehren kann. Der Ersatz¬

anspruch der in Anspruch genommenen Kasse

regelt sich dann nach § 222 so, wie es in den

verausgehenden Ausführungen näher dargelegt
ist. Der Versicherte ist aber nur berechtigt,
nicht auch verpflichtet, die auswärtige Kasse
in Anspruch zu nehmen. Er kann sich auch
unmittelbar an seine Kasse wanden. (Vgl. Hahn-

Kühne Anm. 1 zu § 220). Alsdann kann die

Kasse ihr Mitglied am Aufenthaltsort außerhalb
des Kassenbereichs und des Wohnorts mit

Ki ankenpflege selbst versorgen, u. IX auch auf
dem Wege der Rechtshilfe unter teilweiser

Heranziehung der Kasse des Aufenthaltsorts.

Kostendeckung und Kostenerstattung regeln
sich dann genau so, wie im Falle des § 219 bei

Selbstversorgung durch die Kasse des Ver¬
sicherten.

Das OVA. Hildesheim hat am 19. September
1932 entschieden (vgl. „Deutsche Krankenkasse

1932, Nr. 40, Sp. 1121): „Trotz der Neuregelung
der Beziehungen zwischen Aerzten und Kken.
findet die Bestimmung des § 222 RVO. un-

geänderte Anwendung. Die aushelfende Kk. hat

für überwiesene Mitglieder den in der NV.

vom 8. Dezember 1931 vorgesehenen Pausch¬

betrag von RM. täglich zu zahlen/1 Damit
sind meine Ausführungen bestätigt.

Jakob Kernwein, Schweinfurt.

Das Krankengeld für Arbeitslose nach

Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosen¬

unterstützung.
Die Bemessung des KG. für Arbeitslose, die aus

anderen Gründen als wegen der Arbeitsunfähig¬
keit keinen Anspruch auf Alu. erheben können,
hat erhebliche Zweifel auftauchen lassen, die

ihre Ursache darin haben, daß sich nach § 120

AVAVG. die Höhe des KG. bei Arbeitslosen

nach dem i e w e i 1 i Qf e n Betrage der Alu.

richtet (E. 3025 des RVA. vom 0. Oktober 1930.
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VZ. 31, S. 86), dieser als Maßstab für die Höhe
des KG. dienende Betrag der Alu. aber in den

fraglichen Fällen gleich Null ist.

Das RVA. hat zwei E. gefällt, die sich mit die¬

ser Frage befassen:

a) Scheidet ein Arbeitsloser aus der KV. aus,

weil er keine Hauptunterstützung mehr bezieht,
und erkrankt er binnen drei Wochen nach dem

Ausscheiden während der Fortdauer der Ar¬

beitslosigkeit, so richtet sich sein Anspruch nach

§ 214 RVO; § 120 AVAVG. findet keine An¬

wendung (E. 3649 des 3. Rev.-Senats vom

11. Oktober 1929, AN. 30 S. 71, VZ. 30 S. 75,
DK. 30 Sp. 540).
b) Die Höhe des KG. eines ausgesteuerten Ar¬

beitslosen im Falle des § 118 Abs. 2 AVAVG.
ist dieselbe wie im Falle seiner Erkrankung
während des Bezuges der Hauptunterstützung
(E. 3764 des 1. Rev.-Senats vom 4. März 1930,
AN. 30 S. 257, VZ. 30 S. 223, DK. 30 Sp. 1537).
Beide Een. befassen sich mit der Frage der Be¬

messung des KG. im Falle des § 118 Abs. 2

AVAVG. (§214 RVO.). Zweifel über die Be¬

messung des KG. treten aber nicht nur in die¬

sem Falle auf, sondern auch in Unterstützungs-
fallen, die während der Versicherung — des Be¬

zugs der Hauptunterstützung — eintreten, wenn

Anspruch auf KG. für eine Zeit erhoben wird,
für die ein Anspruch auf Alu. nicht mehr be¬

steht, in Unterstützungsfällen also, in denen

§ 118 Abs. 2 AVAVG. (§ 214 RVO.) nicht heran¬

gezogen werden kann. Die Zweifel haben in

allen Fällen die gleiche Ursache, das Fehlen
einer vergleichbaren Alu. Sie müssen deshalb
auch die gleiche Klärung finden.

Die E. 3619 fußt auf den Bestimmungen der
« 118 Abs. 2 AVAVG. und 214 RVO. Sie hat
die strittige Frage zu eng aufgefaßt und ist

deshalb wenig geeignet, sie zu klären. Die
E. 3764 dagegen fußt auf der Behauptung, daß
die strittige Frage im Gesetz nicht geregelt und
es deshalb Sache der Rechtsprechung wäre, er¬

gänzend einzugreifen. Hier liegt ein Irrtum des
RVA. vor.

Der Gesetzgeber wollte die KV. der Arbeitslosen
so eng wie nur möglich an die KV. der Ar¬

beitenden anlehnen. Er bestimmte deshalb im

S 117 AVAVG., daß für die KV. der Arbeits¬
losen die Bestimmungen der RVO. über Pflicht¬

versicherte gelten. An sich gelten danach für
versicherte Arbeitslose auch die Bestimmungen
der RVO. über das KG., d. h. das KG. bemißt
sich nach Bruchteilen des Grundlohns. Der Ge¬

setzgeber befürchtete jedoch, der Arbeitslose
könne in die Versuchung geraten, sich fälsch¬
lich für krank auszugeben, wenn das KG. höher,
oder könnte sich gehemmt fühlen, eine tatsäch¬
liche Arbeitsunfähigkeit anzuzeigen, wenn das
KG. niedriger als die Alu. sei. Er hielt es für

nschenswert, daß der Arbeitslose weder einen
Vorteil erringe, noch einen Nachteil erleide,
wenn er krank und arbeitsunfähig werde. Des¬
halb bestimmte er im § 120 AVAVG.: Als KG.
wird derjenige Betrag gezahlt, den der Arbeits¬
lose als Alu. erhielte, wenn er nicht erkrankt
wäre. Soweit diese Bestimmung gilt, finden
die Vorschriften der RVO. keine Anwendung
(S 117 AVAVG., 2. Hälfte des 2. Sitzes). Soweit
sie aber nicht gilt, verbleibt es bei dem Rechte
der RVO.r keineswegs entsteht aber, wie das
RVA. glaubt annehmen zu müssen, eine Lücke,

die auszufüllen es berechtigt wäre. Die wesent¬

lichste Grundlage der E. 5764 erweist sich so¬

mit als falsch.
Die weitere Frage ist: Wieweit gilt § 120
AVAVG.? § 120 AVAVG. ist, das ergibt sich
aus dem oben Ausgeführten, eine Sonder¬

bestimmung. Er ist deshalb nach allgemeinem
Rechtsgrundsatz eng auszulegen und darf nur

so lange Anwendung finden, als es sein Sinn
und sein Zweck erfordern.
Ein Arbeitsloser ohne Unterstützungsanspruch
kann wegen Fehlens der Alu. diese nicht mit
dem KG. vergleichen, um von dem Ausfall die¬
ses Vergleichs die Krankmeldung abhängig zu

machen. Die Vorschrift des § 120 AVAVu. ist
in diesem Falle zwecklos. Sie ist auch völlig
sinnlos, wenn man berücksichtigt, daß der je¬
weilige Betrag der Alu., der das Maß des KG.
bilden müßte, gleich Null ist, und daß deshalb
ein Anspruch auf KG. gar nicht bestände, ein

Ergebnis, zwingend, wenn § 120 AVAVG. in
diesem Falle Geltung hätte, aber der Vorschrift
des § 182 RVO., daß als Krankenhilfe KPfl. und
KG. gewährt wird, wie auch insbesondere der
Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufend.
Es ergibt sich, daß die Anwendung des § 120

AVAVG. nur Zweck und Sinn hat, wenn und

solange der erkrankte Arbeitslose berechtigt
ist, bei Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit An¬

sprüche auf Alu. zu stellen; sie muß deshalb
auf diesen Fall beschränkt bleiben.

Für das KG. der Arbeitslosen gilt m. E. fol¬

gendes: Das sich nach den Vorschriften der

RVO. nach dem Grundlohn bemessende KG.

ruht, solange der Arbeitslose berechtigt ist,
bei Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit An¬

sprüche auf Alu. zu stellen; an seine Stelle tritt

ein KG. in Höhe des jeweiligen Betrags der Alu.
Wilhelm Haberlandt, Reppen.

die „Arbeitsfähigkeit'' in

der gesetzlichen Krankenversicherung.
Die grundsätzliche E. des RVA. 3429 vom

29. Mai 1929 (AN. 1929, S. 296) bringt zum

Ausdruck, daß der Anspruch des Versicherten
auf KH. durch die Vertragsrichtlinien des

Reichsausschusses für Aerzte und Kk. grund¬
sätzlich nicht berührt wird, insbesondere, daß

bei der E. über diesen Anspruch das von dem
Vertrauensarzt der Kk. erstattete Gutachten
über die Arbeitsfähigkeit des Versicherten
nicht ohne weiteres maßgebend ist.

Interessant ist vor allen Dingen zu erfahren,
daß die Spruchinstanzen nach der E. des RVA.

bei Streitigkeiten, die zu ihrer E. kommen,
nicht an Gutachten des Vertrauensarztes oder

Obergutachters gebunden sind. Der Grund¬

satz des öffentlichen Versicherungsrechts, daß

bei abweichenden Gutachten mehrerer Sach¬

verständiger der Beweiswert frei zu würdigen
ist und daß weder Gutachten eines Amtsarztes

noch solche eines Vertrauensarztes der Kasse

nur wegen dieser Eigenschaft ohne weiteres

zu bevorzugen sind (Handbuch der KV. von

Hahn-Kühne, 10 11. Aufl. 1929 zum § 182 An¬

merkung ld, Seite 260). gilt also auch hier.

Dem Versicherten bleibt es jedenfalls unbe¬

nommen, insbesondere durch Gutachten seines

behandelnden Arztes, den Nachweis dn

Arbeitsunfähigkeit gemäß § 182 Abs. 2 dei
RVO. zu führen. Die Spruchinstanzen lassen
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ihre Entscheidungen bekanntlich „nach freiem

Ermessen" ergehen. Sie haben somit alle von

den Parteien vorgebrachten Unterlagen zu

prüfen und vor allen Dingen abweichende

Gutachten, besonders aber die des behandeln¬

de n Arztes, zu beachten, weil dieser in der

Re^el die Versicherten längere Zeit kennt

Ueber die Entscheidung nach „freiem Er¬

messen'4 spricht sich Dr. Appelius-Düsseldorf
übrigens in der Zeitschrift „Deutsche Invali¬

denversicherung" Nr. 10 vom 1. Oktober 1930

recht eingehend aus. Er betont besonders, daß

sich die Rechtsprechung fortlaufend mit dem

Begrifl des „freien Ermessens" beschäftigt hat

und sagt, daß es nicht möglich ist, eine allge¬
mein gültige Norm dafür aufzustellen, wann das

T,fieie Ermessen" sich in den dafür zulässigen

<jrenzen bewegt und wann es diese überschrit¬

ten hat. Nur an Hand des gesamten Akten¬

materials kann von Fall zu Fall geprüft und

entschieden werden. Ihm ist zu folgen, wenn

er betont, daß die einzelnen Entscheidungen
der Revisionsgerichte für diese Frage wesent¬

liche Anhaltspunkte bieten.

Die vielfach, vorwiegend in Aerztekreisen,
vertretene Ansicht, daß die Feststellung des

Vertrauensarztes oder Obergutachters über

die Arbeitsfähigkeit auch gegenüber dem Ver¬

sicherten verbindliche Wirkung habe und die

Spruchinstanzen in ihrer Entscheidung binde,

tiifft demnach also nicht zu. Nach meinem

Dafürhalten ist die angeführte Entscheidung
von so großer Bedeutung, daß sie verdient,
allen Fachkreisen bekannt gemacht oder in

Erinnerung gebracht zu werden.

Erna Reck, Spandau.

Die Anwendung der §§ 398 bis 403 RVO.

Auf Antrag einer Orts-, Land- oder Innungs-
Kk. sowie auf Antrag von Mitgliedern der

Organe einer BetriebsKk. kann das VA. (Be-
schlußausschufi) widerruflich anordnen, daß

Arbg., die mit Abführung der Beiträge rück¬

ständig sind und sich in einem Zwangsbei¬
treibungsverfahren als zahlungsunfähig er¬

wiesen haben, nur ihre Beitragsteile einzahlen.

Die von ihnen beschäftigten Versicherungs¬

pflichtigen haben dann ihre Beitragsteile an den

Wahltagen selbst einzuzahlen.

Erste Voraussetzung für die Antragstellung
beim Versicherungsamt ist neben der Tat¬

sache des Beitragsrückstandes die Unmöglich¬
keit, im Wege der Zwangsbeitreihung diese

Rückstände einzuziehen, weil die Zahlungs¬
unfähigkeit erwiesen ist.

Die Beitreibung von Beitragsrückständen regelt
sich nach § 28 RVO. entsprechend den ein¬

zelnen landesgesetzlichen Vorschriften, in

Preußen auf Grund der Verordnung vom

15. November* 1899. Diese Verordnung, ge¬

nannt das Zwangsbeitreibungsver¬
fahren, umfaßt das Mahnverfohren

und das ZwangsvolIstreckungs\ er¬

fahren.

Der Beweis der Zahlungsfähigkeit ist nach all¬

gemeiner Rechtsprechung dann schon erbracht,
wenn im Beitreibungsverfahren, sei es wegen

rückständiger Kassenbeitrüge oder bei einem

aus anderer Veranlassung im gesetzlichen
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festgestellt ist, daß der Vollziehungsbeamte
mangels bereiter Zahlungsmittel im einer Pfän¬

dung schreiten muß. Es ist also nicht erforder¬

lich, daß die Zwangseinziehung seitens der

Krankenkasse versucht ist. Auch erfolglos ge¬

bliebene gerichtliche, steuerbehördliche oder

sonstige amtliche Beitreibungsversuche ge¬

nügen zur Beweisführung der Zahlungs¬
unfähigkeit

Mit der Genehmigung des Antrages durch dns

VA. ist der Arbg. Schuldner der Kk. nur noch

hinsichtlich seines gesetzlichen Beitragsteiles.
Das bisher bestandene Verhältnis zwischen Kk.

und Arbg. wird also durch die Anordnung
wesentlich beeinträchtigt. Es kommer nun¬

mehr die vom Arbeitgeber beschäftigten -er-

sicherungspflichtigen rersonen selbständig ah

Schuldner ihres Arbeitnehmeran^eils hin/u.

Der Arbeitgeber hat keine Berechtigung mehr,

die nach § 394 RVO. vorgeschriebenen Lohn¬

abzüge vorzunehmen. Er mach* sich strafbar,

wenn er trotzdem den Versicherten die Arbeit-

nehmerbeitragsteile abzieht.

Soweit es sich also um die Arbeitgeberpflich¬
ten über die Zahlung der Beiträge nach § 393

RVO. handelt, ergibt die Anordnung vollstän¬

dig neue Rechtsverhältnisse, auch hinsichtlich

einer etwaigen Rückforderung von zu Unrecht

gezahlten Beiträgen. Unberührt bleiben von

der Anordnung dagegen die Arbeitgeberpllich-
ten über die Meldebestimmungen sowie die

Vorschrift des § 397 RVO. über die Fortzah¬

lung der Beiträge bei unterlassener Ab¬

meldung.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die gesetzliche
Abzugspflicht des Arbeitgebers für alle lau¬

fenden Zahlungen, wie Lohnsteuer und Sozial¬

beitrage die beste Lösung ist. Der Arbeitneh¬

mer rechnet nicht mit dem Bruttolohn, sondern

mit dem ausgezahlten Betrag und der bisher

gewohnheitsmäßige Lohnabzug mag eine Ur¬

sache mit sein, daß die Krankenkasse bei *iner

ergangenen Anordnung nach § 398 RVO Ihre

Beitragsteile auch von den Versicherten sehr

oft nur zwangsweise hereinbekommt. Dabei i<t

in vielen Fällen wegen Unpfändbarkeit des

Schuldners die zwangsweise Einziehung ohne

Erfolg, so daß als letzte Möglichkeit nur n>ch

der Weg einer Lohnpfändung gegeben ist.

Nach dem Gesetz über die Beschlagnahme des

Arbeitslohnes vom 21. Juni 1869 und der hier¬

zu ergangenen Verordnung über Lohnpfändung
vom 25. Juni 1909 in der Fassung vom

7. Januar 1924 und des Aenderungsgesetzes

vom 27. Februar 1928 ist die Beschlag¬
nahme des Lohnes zugunsten der

Träger der KV. nicht zulässig.

Rückständige Krankenkassenbeitrage
können zwar bevorrechtigte Forde¬

rungen im Konkurs sein, sie genießen aber

kein Vorzugsrecht bei Lohnpfän¬
dungen, wie es beispielsweise einzelne

direkte Gemeindeabgaben, für die keine Pfän¬

dungsgrenze allgemein festgelegt ist, besitzen.

Daher kann eine Krankenkasse bei zahlungs¬

säumigen Versicherten, die bei einem Arbeit¬

geber beschäftigt sind, iür den eine Anord-



nung gemäß § 398 RVO. erlassen ist, eine

Lohnpfändung immer nur in dem Umfange
vornehmen, wie es jeder Privatperson bei per¬

sönlichen Forderungen nach dem bürgerlichen
Recht gestattet ist. Nach dem Aenderungs-
gesetz über die Beschlagnahme vom 27. Februar

1928 ist ein Wochenlohn bis zu 45 RM. nicht

pfändbar. Der darüber hinausgehende Mehrver¬

dienst ist zu einem Drittel der Pfändung nicht

unterworfen und sind Unterhaltungsberechtigte
vorhanden, erhöht sich der unplandbure leil

des Mehrbetrages um ein Sechstel, höchstens

jedoch auf zwei Drittel des Mehrbetrages.

Die Vorschrift des § 398 RVO. wird daher in

den weitaus meisten Fällen nicht den Zweck

erfüllen, der damit beabsichtigt ist. Einmal

sind es immer Arbeitgeber, die zahlungs¬
unfähig sind, bei denen also im voraus

nur geringe Möglichkeiten zur Erlangung* des

Arbeitgeberanteils vorliegen, sodann verdienen

aber auch die säumigen Versicherungspflich¬
tigen oft nicht einmal den Wochenlohn, der

gesetzlich als pfändungsfreier Betrag gilt.

Allerdings gestattet das Gesetz (§ 223 RVO.)
eine Aufrechnung geschuldeter Beiträge gegen¬

über Unterstützungsansprüchen. Hierbei ist

jedoch zu berücksichtigen, daß nur eine

Geldforderung, als Krankengeid und

andere Geldleistungen, anrechnungs¬
fähig ist.

Es gibt Versicherungsverhältnisse, wo der Ar¬

beitgeber sich vertraglich verpflichtet hat, die

ganzen Krankenkassenbeiträge, also einschließ¬

lich des Arbeitnehmerbeitragteiles zu tragen.
Wird nun seitens der Kasse der Weg des

§ 398 RVO. beschritten, so wirkt sich bei den

Versicherten als nunmehrige Beitragsschuld¬
ner die Beitragsbelastung durch Schmälerung
ihres bisherigen Verdienstes recht ungünstig
aus. Diese Versicherten bringen daher der

Kassenmaßnahme wenig Verständnis entgegen
und bleiben säumige Schuldner.

Ihre Berufung auf die Vereinbarung ist nach

em geltenden Recht — denn § 139 Abs. 1

S itz 2 RVO. kommt nicht in Betracht — wir¬

kungslos, weil sie gegen ein gesetzliches Ver¬

bot verstößt. Dem Arbeitgeber ist es nach

ergangener Anordnung untersagt, die Bei¬

tragspflicht zu erfüllen, er kann seine auf Ver¬

trag den Versicherten gegenüber beruhende

Verpflichtung nicht mehr ausführen, so daß

wegen der Unmöglichkeit der Vertragspflicht
dem Arbeitnehmer nichts anderes übrig bleibt,
als nach § 280 BGB. gegen den Arbeitgeber

hfim Arbeitsgericht einen bürgerlich-recht¬
lichen Schadenersatzanspruch zu stellen. Es

nützt diesen Versicherten auch die Anrufung
s VA. nichts. Bei einem Beitragsstreit nach

§ 405 RVO. muß das VA. immer dann zu¬

gunsten der Kk. entscheiden, wenn der Nach¬

weis erbracht wird, daß die Versicherten ge¬

mäß § 400 RVO. Kenntnis von der Anordnung
erlangt haben.

Die Arbeitgeber aber empfinden den neuen

Rechtszustand gar nicht so unangenehm, wie

es im ersten Moment scheinen mag. Sie er¬

sparen durch die Anordnung die Arbeit der

Verrechnung der Sozialbeiträge und belasten

damit die Träger der Versicherung.

Meines Erachtens ist es empfehlenswerter, an¬

statt eine Ausschaltung des zahlungsunfähigen
Arbeitgebers von seinen gesetzlichen Pflichten

dur~!i Antrag nach § 398 RVO. zu bewirken,
es bei der Bestimmung des § 402 zu belassen.

Bei der im allgemeinen vorliegenden Aussichts¬

losigkeit einer Zahlung der Beitragsschulden
durch den Arbeitgeber sollte man diesen nicht

auch noch die gesetzlichen Arbeitgeberpflich¬
ten über den Beitragseinzug abnehmen.

Die Anwendung des § 398 RVO. hat nicht nur

eine Belastung der Krankenkasse zur Fol^e
Auch die Versicherten selbst, denen das Ge¬

setz nunmehr Pflichten auferlegt, die not

großen Unannehmlichkeiten verknüpft sind,
werden davon in Mitleidenschaft gezogen. Das

tritt dann ganz besonders kraß in Er¬

scheinung, wenn der Arbg. bisher die

Beiträge allein getragen hat.

Wenn schon ein Arbeitgeber zahlungsunfähig
ist, wird auch die Anordnung in den seltenen

Fällen dazu beitragen, den Rückstand abzu¬

decken. Sieht dagegen eine Kasse von eler

Antragstellung ab und belaßt es bei dem bis¬

herigen Zustand des § 402 RVO., dann \et-

schont sie die Versicherten mit neuen Pflichten

der Kasse gegenüber und überläßt dem zah¬

lungsunfähigen Arbeitgeber die ordnungs¬
gemäße Abführung der Arbeitnehmerbeitrags¬
teile. Da Verstöße hiergegen nach § 532 RVO.

Abs. 2 mit Geldstrafe oder Haft bestraft wer¬

den, wird der Arbeitgeber bestrebt sein, zu¬

mindest eine pünktliche Innehaltung der Zah¬

lungstermine zu bewirken. Es wird sich zei¬

gen, daß dieser Maßnahme ein besserer Erfolg
beschieden ist, als wenn jeder einzelne Be¬

schäftigte durch Rechnungszustellung, Mahnung
und dergleichen an seine Zahlungspflichten
erinnert werden muß.

Ein weiteres wirksames vorbeugendes Mittel

gegen säumige Arbeitgeber ist auch die Ein¬

forderung von Vorschüssen nach § 403 RVO.

Diese Maßnahme läßt sich jedoch nur durch¬

führen, wenn die Krankenkasse eine dement-

sprechende Satzungsbestimmung aufgenommen
hat. Willy Vissmer, Bielefeld-

75 Jahre Ortskrankenkasse der Mecha¬

niker, Optiker und verwandter Gewerbe

zu Berlin,

Auf Grund des Berliner Ortsstatuts vom

1. November 1850 über Gesellenverbindungen
zur gegenseitigen Unterstützung haben am

18. März 1852 Berliner Mechaniker- und Op¬
tikergehilfen eine Kk. mit Beitrittszwang ge¬

gründet. Die Anmeldung erfolgte durch die

Arbeitsherren, die hierzu durch Strafandrohung
angehalten waren. Der Beitrag betrug
10 Silbergroschen für den Monnt; außerdem

war ein Eintrittsgeld von 15 Silbergroschen
zu entrichten. Gewährt wurden für längstens

zwölf Monate ärztliche H'Ife (durch die Aerzte¬

schaft des Gewerkskrankenvereins). Arzneien,

Heilmittel, Aufnahme in eine Krankenheil¬

anstalt und bei Arbeitsunfähigkeit, wenn sie

länger als acht Tage dauerte, ein Verpfle¬

gungsgeld von 2 Talern wöchentlich. Auch

Sterbegeld bis zu 20 Talern wurde gezahlt.
Im ersten Rechnungsjahre zählte die Kasse

118 Mitglieder. Diese Gehilfenkasse, zu der
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die Arbeitgeber keinen Beitrag zu leisten hatten,
entwickelte sich langsam; im Jahre 1880 wurden

500 Mitglieder gezählt. Auch das Krankenver¬

sicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 brachte

keine wesentliche Aenderung. Ein erheblicher

Teil der Gehilfenschaft gehörte damals den

freien Hilfskassen an. Erst die Novelle vom

10. April 1892, nach der grundsätzlich für

jeden Betrieb nur eine Pflichtkasse zuständig
war, brachte einen Aufschwung. Im Jahre 1902

wurden 9092, 1910 23 992 Mitglieder gezählt.
Der Höchststand wurde in der Kriegszeit 1917

mit 46 615 Versicherten erreicht. Im Jahre 1931

waren 22 673 Mitglieder vorhanden. Die durch¬

schnittliche Beitragseinnahme stellte sich 1931

je Mitglied auf 99,08 RM. gegen 121,83 RM. im

Vorjahr. Der Krankenstand betrug 4,35 v. H.

(1930: 5,21 v. H.).
Die Tatsache, daß schon ein Vierteljahr¬
hundert vor Einführung der Pflichtversicherung
vorausschauende Menschen es verstanden

haben, im besten Sinne sozialpolitisch durch

Zusammenschluß der Berufstätigen zu wirken,

gibt die Gewähr, daß auch die jetzige Notzeit

durch Festhalten an dem sozialen Grund¬

gedanken der KV. überwunden werden wird.

ANGESTELLTE UND BEAMTE

Gehaltsangleichung des Krankenkassen¬

personals in Preußen.

Erlaß des pr. Min. f. Volkswohlfnhrt vom

13. Oktober 1932 — III 5115 3. 10. —

Zur Märung entstandener Zweifelsfragen bemerke

ich im Einvernehmen mit dam Herrn preußischen
Finanzminister folgende«:

1. Der Härteausglcich nadi dem 3. Teil i 1 der preußi¬
schen Sparwerordmamg vom 12 Septeaiber 1931 — Ge¬

setzsammlung S< 179 — gilt auch für das Krankcn-

kassenperseinal. Diese Vorschrift hat folgenden Wort¬

laut:

,.(1) Soweit di*- Gesamtbezüge- «ines im Dienste be«

finoMuTim verheirateten Beamten oder Angestellten
mit einem Gesamtdiensteinkommen bii zu 15 000 RM.

jährlich durch diese Verordnung und durch die Erste

und Zweite Gehaltskürzung* erordnung zusammen um

mehr als 20 v. H. gesenkt werden, ist dtr f'nter-

schiedsbetrag /tischen dem nach dieser Verordnung

sowie der ersten und zweiten Geh*ltskurzungsVerord¬

nung tatsächlich zuständigen Diensteinkommen und

dem um 20 ?. H. gekürzten Diensteinkommen als

nichtruh «ge baltsfäbige Ausgleichszulage bis zu dem

Zeitpunkte weiter zu gew_iiire*n, an dem der Untat*

schied durch Steigen 'ler Dieaatbezüge ausgeglichen
wird, iedoch nicht uber den 30. September 1933 hinaas.

Hierbei bleiben außer Anrechnung

a) neu za gewährende Kinderbeihilfen.

b) Erhöhungen cles Wohnungsgeldziisehusse-s insoweit.

als sie lediglich infedge der Hinaufsetzung eines Ortes

in eine höhere Ortsklasse oder der Versetzung an

einen Ort einer höheres Ortsklasse eintreten.

(2) AN Gesamtdienste-inkommen irn Sinne des Abs. 1

und als Diensteinkommen, von dem vergleichsweise
die Kürzung um 20 v FI. vorzunehmen ist, gilt das

dem Beamten ohae Rüeksicht auf die Kürzungen nach

dieser Verordnung sowie der ersten und zweiten Ge-
ha It *k ü r zu ngs\erordnung jeweils zustehende Dienst¬

einkommen."

2 F« bestehen keine B. d# nken. dal in die Haasbalts-
lane der Kken Betrige fur Notstand i -

ilfen eingesetzt werden, soweit

,1) die« Mitted höchstens nach dem im preußischen
Staatshaushaltsplan vorgesehenen Kopfsatz (1932 =

27 KM.) und nach der Zahl der Angestellten bemessen

werde*, die nicht krankenversicherungspflichtig sind,
weil ihnen nur aus wichtigern Cirundr gekündigt *

den kann und ihre- Anwartschaft auf Rabegeld ge¬

währleistet i

(2) Notstands!* ihilfen nur in den Grenzen dieser

Mittel naeh den prenflisdiea Grundsätzen bewilligt
werelen unel bei Bewilligungen von über oO v. H det
beifnlfefahigen Kelten die Zustimmung der Auf*ichts.

bebörde eingeholt wird, die ihre \ nts.bließung nadi

den für die Staats* .ltung gelteadea Bestimmungen

zu fassen hat.

(Die preußischen Grundsätze vom 2." Man 1929 —

PrResRl. S. 47 — sind dahin erläutert, daß N«>tstands-

hethilfen nur bei ao«gesprochener »läge bewilligt
werden dürfen; die Höchstsatz«- HS 14 und 15) sind auf

40 and 60 % II gesenkt worden )

3. \on der Nachprüfung des Besoldungs¬
dienstalters, d. h. eies Dienstalters der dienst-

ordnungsmäßig Angestellten, kann nicht Abstand ge-
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nommen werden. Zur Aufklärung entstandener Miß¬

verstandnisse ist aber folgendes zu sagen:

a) Die Annahme, daß das Besoldungsdicnstalter eines

Krankenkassenangestellten niemals vor dem B. Le-

bensjahr beginnen könne, ist unzutreffend. Wird

z. B. ein Angestellter vor Yedlendung des 25. Lebens¬

jahres dienstordnungsmäßig angestellt, wai der plan¬
mäßigen Anstellung des Beamten gleichzusetzen ifct,

so ist für die Berechnung des Besoldungsdienstalters

der Tag der dienstordnungsmäßigen Anstellung maß¬

gebend.

Anrechnungsfähige Vordienstzeit ist allgemein auf das

Anwärterdi'e nst alter, das nötigenfalls zu

fingieren ist, anzurechnen, und zwar nach Maßgabe
de Nr. % bis 99 der preußischen Besoldung*ve>r-

sehriften vom 30. März 19283t. Dezember 1930 (Preuß.
BesBl. 1931 S. 17) unter Beachtung der in diesen Vor

Schriften festgesetzten Altersgrenzen und der Vor¬

schriften in Teil 2 Kap. 11 I 2 der preußischen Spar-
verordnonr vom 12. September 1931 - Gesetzsamr il.

S. 179 Aasgehend von data sich danach ergebenden
Anwärterdienstalter ist das Besoldungsdienstalter in

der Weise gemäÜ ! 3 Abs. 2 des preußischen Besol¬

dungsgesetzes zu errechnen, daß das Besoldungs-

dienstalter in der Regel nach fünfjähriger Anwärter

dienstzeit beginnt. Demnach findet insoweit eine

Schlediterstellung der Angestellten gegenüber den Be¬

stimmungen der Musterdienstordnung nieht statt.

b) Fine anderweite als die an sich zulässige Fest¬

setzung des Betolcfaagsdiesatalteri kann im Wege
des H ä r t e a u s g 1 e i c h s durch Anrechnung frühe¬

rer Tätigkeiten stattfinden. Ich verweise hierzu auf

I 3 Abs. 8 des preußischen Besoldungsgesetzes in Ver¬

bindung mit Ziff. 41 bis 43 der preußischen Besol-

dcngsvorsdiriften f in solcher Härteausglcich darf

nur mit meiner Zustimmung erfolgen. Ferner erklire

ich mich damit einverstanden, daß die für Gea_ieiadea

geltenden Vorschriften des i 1 Abs. 2 Kap II des

4. Teils der preußischen Sparve rordnung vom 12. Sep¬
tember 1931 Anwendung finden. Diese Bestimmung

lautet:

..(2) Ergeben sich bei Anwendung der für die Staats¬

beamten geltenden Graadftitze über die Regelung
Anwärterdienstalters oder Bcsoldungsdienstnl ter s Hir-

ten. ao kann das Verwaltungsorgan der Genefade (des

Oerncindeverbandes) mit Genehmigung ehr Aufsichts¬

behörde ausnahmsweise da« Anwärterdienstalter oder

Besoldnnrsdienstalter anderweit festsetzen. Diese Vor-

schrift findet auch Anwendung, soweit das Aawirter-
dienstalter oder da« Betoldaagadieastalter eines noch

im Dienste befindlichen Beamten nach dem 1. Aoril

1920 zum Ausgleich von Harten verbessert worden i*t.'

An die Stelle de« Verwaltungsorgans der Gemeinde

tritt der Vorstand eler Kk. Ef bedarf zu jeder ander-

treitea Festsetzung der Genehmigung der Aafsic_hta-

behörde, die nur erteilt arerdea darf, wenn nach Jen

besonderen Verhältnissen cles Einzelfalls eine at

gleichsbedürftige Hurte- anerkannt werden kann.

4. Werden Kassenangestellte oder -beamte im Wege-

der Angleichung in eine niedrigere Bcsoldung--

gr uppe eingestuft so ist das ßesoldungsdicnst-
alter nach den im RunderlaH des nreußischen Finan/-

mini«1ers vom t?. September 1931 (Preuß. BesBl

2*h) Äufr^steUte-n Grundsätzen festzusetzen.

'» Gehaltsbezüg i»e- infolge der Angleichung nicht

ten gezahlt werden dürfen. Ilen grundsätzlich
für die Zeit bis zum 1 Oktober 1932 nicht zurück¬

gefordert werden.



Angleichung in Thüringen.

Vor dem OVA. Thüringen haben am 13. Sep¬

tember 1^32 Besprechungen stattgefunden, in

denen das OVA. auf ihm vorgelegte Fragen

tilgende Antworten erteilt und protokol¬
larisch festgehalten hat:

Frage I: Wtmn treten die neuen Bestimmungen
stens in Kraf

Antwort: Die abgeänderte Dienstordnung tritt in

ft mit dem Tage, der in dem Ihenstordnungsnach-

tiag bestimmt ist, spätestens aber mit dem 1. I

zember 1932.

I rage 2: Wie werden diejenigen Angestellten be¬

handelt, die auf Grund der alten Ueberlei tu ngf-

bestunmung für ihre- Person sieb in einer hohe-

Gruppe befinden, als der neue- 5 5 der DO. vor¬

schreibt?

Antwort: a) Die nach dem 1. Oktober 1927 An¬

tillen werden in die ihrer Tätigkeit entsprechende
Grappe des neuen § 3 DO. eingruppiert.

b) Die vor dem 1. Oktober 1927 Angestedlten. die jetzt
höhere Dieastbezfire haben, als das Höchstgehalt der

I bestimmten Grappe beträgt, werden formell in

die neu zustehende Gruppe dem % 5 eingruppiert, be¬

halten aber ihr bisheriges Gehalt ohne weitere Auf-

i uekungsmoglichkeit.
Soweit die unter b) erwfthatea \ngcstellten das

Höchstgehalt der ihnen ¦ _ch der Neuregelung zn-

sterheaoen Gruppe noeh niebt erreicht haben, werden

formell in die Back der Xeurege'ung -bestimmte

ippe eiagnippiert, behalten aber ihre jetzigen Be¬

züge s.» laage. bis sie in eler neuen (iruppc in die

chst höhere- Stufe einrücken können.

! rage 3: Wie sinel diejenigen Angestellten zu be-

haadela, elie entweder durch Heraufsetzung des Be¬

ginns ele-s Besolduagsdieastalters oder durch Verande-

raaa (Voreetzea einer Stafe) ein verschlechtertes Be-

-oldungsdien^talter zu gewärtigen haben? Eventuell

^eraduedeae Bcchtslage- für die- \or dem I. Oktober

angestellten und ibergeleitetea Personen oder

??-re Kmgi -teilte.

\ ntwort :. Es wird allgemein kein Unter¬

schied a__e.br gemadit zwischen dea Personen, die vor

drin i. Oktober 1927. unel ebnen, die nach dem

1 Oktober 1927 angestellt worden sind. Der I 35

I dlt also in seiner allgemeinen Gültigkeit weg und

wird auf besondere persönliche- Ausnahmen beschränkt.

Besoldaagsdieastalter wird formell den neuen

Bestimmungen entsprechend neu festgelegt. Eine tat-

sächliche Minderung der derzeitigen Bezüge tritt aber

I I «in. Der Angestellte behalt vielmehr seine der-

reitigen Bezüge solaage, bis er auf Grund des neu

fe stgesetzten Besoldnngsdiensfalters in seiner neuen

Grappe in elie Buchst höhere >tufe* aufrücken kann.

Fernunterricht

für Sozialversicherungsangestellte.
Neben der Herausgabe der Fortbildungsschrif¬
ten für Angestellte in der Sozialversicherung
wirel vom ZdA. seit 1930 alljährlich ein Lehr-

gang des Fernunterrichts für Sozialversiche¬

rungsangestellte durchgeführt. Der Fernunter¬

richt wurde von den Teilnehmern selbst als das

beste Mittel zur Durchbildung auf allen Ge¬
bieten der Sozialversicherung bezeichnet, An¬

gestellte, die eine Ansteüungs- oder Beförde¬

rungsprüfung mit „gut" bestanden haben, schrie¬

ben, daß sie diesen Erfolg zum größten Teil der

Teilnahme an dem Fernunterricht verdanken.
Eine sinnvolle Methode bei der Durchführung
des Fernunterrichts und die Bearbeitung der

Briefe durch Sachkenner, die als Mitglieder in

den Prüfungsämtern und -ausschüssen tätig
sind, gewährleisten den Erfolg.

Am 1. Januar 1933 beginnt der vierte Jahrgang.
Br umfaßt insgesamt 10 Briefe, in denen die

Krankenversicherung und deren Beziehungen
zu anderen Versicherungszweigen und anderen

Rechtsgebieten behandelt werden. Jeder Brief
enthält Abhandlungen und Aufgaben aus der

Praxis. Die Aufgaben sind von den Teilnehmern

schriftlich zu lösen. Die Lösung wird an die

Unterrichtsleitung eingeschickt. Sie kommt

dann, durch die Sachbearbeiter korrigiert, zu¬

sammen mit einer Musterlösung und Gesamt¬
kritik an die Teilnehmer wieder zurück.

Der Preis beträgt für Mitglieder des ZdA. 2 RM.

{>ro Brief. Nichtmitglieder haben 4 RM. zu zäh¬

en. Wenn die Anmeldungen zur Teilnahme

aber bis zum 15. November 1932 beim Zentral¬

verband der Angestellten, Berlin W 57, Pots¬

damer Straße 75, Abteilung Fernunterricht für

Sozialversicherungsangestellte, eingehen, dann

ermäßigt sich der Preis auf 1,80 RM. oder

3,60 RM. pro Brief.

Die Entwicklung der neueren Gesetzgebung
stellt an die in der Sozialversicherung tätigen
Angestellten hohe Ansprüche. Diesen An¬

sprüchen kann nur genügt werden, wenn die

Angestellten ständig an ihrer Weiterbildung
arbeiten.

In den Ruhestand getreten

ist am 1. Oktober 1932 der Geschäftsführer der

AOKk. Crimmitschau, Bernhard Wilhelm, nach

einer 33jährigen Tätigkeit. Er hat sich um die

Entwicklung der Kasse besonders verdient ge¬

macht. Wir wünschen ihm einen gesunden,
glücklichen und noch langen Lebensabend.

RECHTSPRECHUNG

Die Gültigkeit von Beitragsmarken der

Invalidenversicherungwird dadurch nicht

berührt, daß sie auf eine Quittungskarte
außerhalb der Markenfelder geklebt
sind.

Grundsätzliche F. cles RVA. vom 18. August
52 — II 1. 396 32 —.

«stand: Eine LVAastalt hatte 20 Beitrags-
rken, die» ein Arbg. für leine Hausangestellte auf

tc ihrer Quittungskarte geklebt und ror-

ftamäßig entwertet hatte, da die 52 Feieier der

ittunrskarte bereits gefüllt waren, fur ungesetzlich
iet und deshalb fur ungültig erklärt

Grttade: Das RVA. bat I früher vorbehaltlich

em» r r ntscheidung im Reditszuze in einem Bescheid
- November \> II 2 1627/2 - (KuM. Bd

S. 110 Nr 52) ra der Frmge dtr Gültigkeit von Bei-

traaaauirkea aar InvV.f die- aaflerhalb eier Markenfelder

auf eine Qoittaagskarte geklebt sind. Stellnag geaom-

men unei sie bejaht. I > hatte dort ausgeführt, weder

der Wortlaut, aoefa ehr Sina, aoeh eiie- Intstchungs-
resebiefate cle-r einschlägigen gesetzlichen Vorschriften

Deerfinde ein- Annahm»-, dafl die- auOerhalb der vor-

gedruckten MarkenFelder auf dir Quittungskarte ge-

klebtea Marken ungültig ien. hin»* solche Annahme*

reche eiern v , und Zwecke des sozialen Ver-

sicheraagsrechts, elas möglichst eiafaAc Vorschriften er¬

fordere, derea Erfüllung nach angewandten Persoac ¦

Schwierigkeiten bereite-. Bi*die*r bitten sich auch

in eler Zeit \«>n .'{o Jahren seil dem Inkrafttreten der

im wesentlichen mit den heutigen übereinstimmenden
Vorschriften des Invaliden- unei AngestelltenTersiche-
run »etzes und des lavalideaversicherui] letzes

kc ae Bedenken gegen elie Gültigkeit der außerhalb
der vorged ruckten kfarkeafelder auf die Quittungskarte
geklebten B. ^sinarken erhoben; aueh hü >chrifttum
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sei diese Frage niemals streitig behandelt worden.

Wtan die L\ Anstalt aus den Vorschriften der KVO.

and dir gemäß 1 1416 Abs. 2 KVO. erlassenen Bekannt¬

machung über die FinricJitung der Quittungskarten \nm

10 Nu%eu.ber »911 einen gesetzlichen Zwang dafür her¬

leiten »ill. dali nur dte auf der Karte rorreieichaetea

üarkeufelder zum finkleben benutzt werden dürften,

so kann dein nicht beigetreten werden. Die II 1413,

I42fl der KVO. ordnen nur an. dafl die Marken in die

QtiiMungskarten geklebt werden, enthalten aber keine

Bezeichnung des hierfür bestimmten Piataei der Quit-

tungftkarfe. Auch aus I 1418 Satz I RVO. ist nichts

fur die Auffassung der LVAnstalt zu entnehmen. Denn

die Forschrift, dafl jede Quittungskarte Kaum für min¬

destens 52 VVochenrnarken bieten müsse, wendet sich,

vie der ganze Paragraph, nur an die Stellen, denen

die Anfertigung und Ausstellung der Quittungskarten
obliegt, nicht aber an den Arbg. und Versicherten, sie

enthalt V erwaitungst orschriften für jene, nicht Rechts¬

vorschriften für niese. Sie besagt also nur, wie die

Karten /um Einkleben der Melken einzurichten seien,

nicht aber, dafl eine dieser Finrichtung nicht ent¬

sprechend eingeklebte Marke» reehtsunwirksam se;. Aus

demselben Grunde findet die Ansicht der LVAnstalt

keine Stütze in 1 t416 Abs 1 RXO. oder in der hier¬

nach erlassenen ..Bekanntmachung über die Einrichtung
der Quittung^karten fur die Invaliden- und Hinter-

blielt'*nenversieriieriing sowie das Fatwertea und Ver¬

nichten der Beitragsmarken" vom 10. November 191t.

Hiernach iind Beitragsmarken nicht deshalb unwirksam,

weil riß* zwar in einer Ouittungskarte, aber auflerhalb

der Mnrkeufeider eingeklebt sind. Der Umstand, dafl

si»h aus aiaet salchea Art des Finklebens verwaltnngs-
techni^che Schwierigkeiten ergeben könnten, ist bereits

in d**u. Bescheid des RVA. widerlegt worden.

Gegen eine Entscheidung des VA. über

eine Beschwerde wegen vermeintlicher

Mängel des von einem nach § 404 Abs. 4

RVO. als Vollziehungsbeamten bestellten

Angestellten einer Kk. vorgenommenen

Zwangsverfahrens ist nicht die Rechts¬

beschwerde des § 1792 RVO« an das

OVA., sondern nur die fristlose Aufsichts¬

beschwerde an den Regierungspräsiden¬
ten gegeben«

In einer zunächst nicht zum Abdruck in den

AN. bestimmten Entscheidung* vom 12. Sep¬
tember 1932 — II R. 110/32 BG. —, hat das

RVA. (Abt. II) diesen Grundsatz aufgestellt,
der für das Zwangsbeitreibungsverfahren der

Kken. von besonderem Interesse ist (vgl. Heft 22

der Fortbildungsschriften für Angestellte der

Sozialversicherung von Gustav Wasewitz, S. 61 H.).

Tatbestand: Eine LandKk. hatte durch

ihren gemäß § 404 Abs. 4 RVO. bestellten

Vollstreckungsbeamten wegen rückständiger
Kken.-Beiträge für eine Molkereigenossenschaft
die Erträgnisse aus der Milchlieferung des

Ritterguts T. gepfändet. Nachdem über das

Rittergut T. die gerichtliche Zwangsverwaltung
angeordnet war, hat das zuständige Ver¬

sicherungsamt auf Antrag des Detreffen¬

den betreibenden Gläubigers und des inzwischen

ernannten Zwangsverwaiters des Ritterguts die

Pfändung des Vollstreckungsbeamten der Kk.

aufgehoben. Die Beschwerde hatte das OVA.

zurückgewiesen.

Aus den Gründen: Wie bereits in einer

der E. vorn 22. Juni 1032 - II R. 107 31 B —

(EuM. Bd. 30 S. 353 Nr. 139) ausgesprochen,
ist in den Fällen, in denen die Zwangsvoll¬
streckung wegen rückständiger Kkenbeiträge
durch einen nach § 404 Abs. 4 RVO. be¬

stellten Angestellten der Kk. vorgenommen

wurde, das der Kk. übergeordnete VA. die vor¬

gesetzte Dienstbehörde im Sinne des § 2 Abs. 2

der preußischen Verordnung, betreffend das

Verwahungsverfahren wegen Beitreibung von

Geldbeträgen, vom 15. November 1899 (Preu¬
ßische Gesetzsammlung S. 545) nebst Nach¬

trägen. Soweit nicht etwa, wie die Kasse be¬

hauptet, Klage nach § 19 a.a.O. gegeben sein

sollte, war zwar das VA. zur Entscheidung
über den Antrag auf Aufhebung der Pfändung
der Milchgelder berufen, da es sich um einen

unter § 2 Abs. 2 a.a.O. fallenden Streit (Be¬

seitigung angeblich unberechtigter Voll¬

streckungsmaßnahmen) handelte. Gegen die

Entscheidung des VA. ist jedoch in jedem
Falle die Rechtsbeschwerde nach der RVO.

nicht zugelassen, vielmehr kann dagegen nur

die fristlose Aufsichtsbeschwerde an den Re¬

gierungspräsidenten erhoben werden.

Die E. des OVA. war somit aufzuheben, da das

OVA. nicht zuständig gewesen ist.

Betriebskrankenkassen dürfen Mittel der

Kasse, die zurDeckung ihrer gesetzlichen
Rücklage dienen, nicht ihrerArbeitgeber-
flrma In irgendeiner Form überlassen.

(§§ 25ff RVO.)
E. des RVA. vom 8. August 1932 — II K. 118/32,
BS, —

Gründe: Wie bereits in der Entscheidung 2t33 (AN.
1915 S. 812) ausgesprochen, ist die Abführung von Ein-

nalimen einer Betriebs-Kk. an den Betriebsunternehmer

unzulässig.

Die sich aus dem Ueberschuß der Einnahmen über die

Ausgaben ergebenden Bestände sind vielmehr bei der

Kk. selbst gesondert zu verwahren oder tuündelsicher

anzulegen. An der Geltung dieser Grundsatze bat sich

nur insofern etwas geändert, als an die Stelle der

inundelsicheren Anlegung die im I 26 KVO. aufgezählten
besonderen Anlegungsurten getreten sind. Dadurch lind
aber die Grundlagen der hiitscJieiduug nicht berührt

worden. Das Erfordernis einer eigenen Kassenführung
und der gesonderten Verwahrung der Bestände ist nach

wie vor bestellen gebheben [I 25 Abs. 2 HVO.). Eine

Anlegung von Vermögensbeständen der Kk. im Betriebe

des Unternehmers wäre jetzt nur nadi § 2b Abs. 1 Nr. 7

und 12 HVO. oder, soweit es sidi um zeitweilig ver¬

fugbare Bestände bandelt, gemaii 5 26 Abs. 3 RVO«

möglich.

Selbst wenn die Satzung der BetriebsKk. ausdrücklich

gestattet, dal! zeitweilig verfügbare Gelder,

Soweit sie nicht zur Deckung der lautenden Ausgaben
erforderlich sind, bis zur Beschlulifassung des Vorstands

uber ihre Anlegung nach Weisung des Vorstandes bei

der S p a rkasse der Arbeitgeberfirma angelegt wer¬

den können, so berechtigt das noch nicht die Betriebs¬

Kk. zur Hingabe eines solchen Darlehens aus Kucklage¬
mitteln an die Arbeitgeberfirma oder deren Werk¬

sparkasse.

Die Werksparkasse der Arbeitgeberfirma besitzt weder

Hechtspersönlidikeit noch eine batzuug; sie besteht \ lei-

mehr nur in einein bei der Firma geführten Konto

Es besteht daher weder rechtlich noch wirtschaftlich ein

l ntersHued. ob die Mittel der Kk. bei der Firma selbst

oder bei ihrer Werksparkasse angelegt sind. Die er¬

wähnte Satzimgsbesiiuiinung verstölft daher gegen § 25 ff.

K\0. und ist deshalb ungültig, trotzdem sie ro« OVA.

seinerzeit genehmigt wurde.

Auch soweit die bei der Arbeitgeberfirma angelegte
Summe Gelder enthalten sollte, aie zur Deckung der

laufenden Ausgaben, d h. im allgemeinen der Ausgaben
eines Monats, erforderlich sind, hat das VA. mit Hecht

eine andere Anlegung > erlangt. Diese Gelder brauchen

zwar tiefet gemüll $ 26 HVO. angelegt *u werden, riel-

melir steht nichts entgegen, dali sie bei einer Kredit¬

anstalt (Bank, Sparkasse) als tägliches Geld angelegt
werden. (*gl Erlasse des Keichsarbeitsministers vom

4. Februar \927 II 119227 |ArbeiterVersorgung 1927 S. 2U|
und vom 16. April 1928 II tat4 28 |EuM. Bd. 23 S 156

Nr. 3
.

Aber auch die Anlegung dieser Gelder hat die

Aufsichtsbehörde daraufhin zu prüfen, ob sie einerseits

sicher, andererseits jederzeit greifbar sind; mindestens

das letztere ist in diesem Fall am verneinen; denn dir

Beschwerdeführer und die Arbeitgeberfirma haben in

den rund zwei Jahren, die von der ersten Prüfung der
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Kassenführung der Betriebs-Kk« bis zum Erlafl der an¬

gefochtenen Verfügung des VA. verflossen sind, stets

netont. »lall die Mitiel der Arbeitgeberfirma festgelegt,

die Zurückzahlung des Darlehens der kk. ihr daher

Dicht möglich sei.

Wann gehört eine Hausgehilfin in die

AOKk. und nicht in die LandKk. ?

Entscheidung* des OVA. Liegnitz vom 22. August
1932 — 281 B.

Gründe: Der Entscheidung ist der I 439 RYO. zn-

grunde zu legen. Danach wäre die C. dann bei der

AOKk. L. zu versichern, wenn ihre latigkeit im Ge-

uerbebelrieb des H. so umfangreich ist, dafl sie für

sich allein nicht versicherungsfrei im Sinne der Be¬

kanntmachung vom 17. Notveinber 1913 betreffend Jie

befre tung vorübergehender Dienstleistungen in der KV.

ist. Bei der Prüfung dieser r rage kommt die Tätigkeit
dir G. als Hausgehilfin im Haushalt des Dien st berech¬

tigten nicht in Betracht (HVA. 2010. AN. 1913. S. 417).

Hndt den Bekundungen der Krau Backermeister H. wird

das Mädchen täglich '/« Stunden mit dem Austragen von

»mein, l/t Stunde mit dein Aufräumen des Ladens

und dann mit der Friedigung der hnuswirt^chahlichen

Verrichtungen beschäftigt. Aufier den Femilienangehö-
n geboren noch 2 Lehrlinge und t Geselle zum

Hotishalt Da das Mädchen für diese Personen die

hauswirtschaftlichen Arbeiten und auch das Kochen be-

Migt. ist diese Zeit anteilig der für den Betrieb ge¬

leisteten Arbeit zuzurechnen. Dazu hat Frau H. er-

kUt11. dafl sie sich die Hausarbeit selbst machen würde.
*» nn sie das Geschäft niciit hätte. Danach ist er^ieson.

dafl die G. hauptsächlich aus Anlaß des Gewerbe¬

betriebes bei H. beschäftigt wiio. Eine vorüber¬

gehende Beschäftigung irn Sinne der Bekanntmachung
%« »n 17. November 1913 findet bei ihr sonach in diesem

H< triebe nicht statt. Für die Versicherung ist also dic

AOKk. L. zuständig.

§ 105 Abs. 3 Satz 1 AVAVG. ist auch dann

anwendbar, wenn der ftir die AlVers.«

Beiträge maßgebende Grundlohn von

der Kk. nach Mitgliederklassen fest¬

gesetzt und deshalb niedriger war als

das tatsächliche Arbeitsentgelt.

E. des RVA. vom 20. November 1931 — lila

Ar. 209/31.

Gründe: Im vorliegenden Fall fragt es sich,

ob § 105 Abs. 3 Satz 1 AVAVG. anwendbar

ist, wenn der Grundlohn, nach dem die Bei¬

trage zur AlVers. zu entrichten waren und

entrichtet wurden, deshalb niedriger war als

is tatsächliche Arbeitsentgelt, weil von der

Kk. gemäß § 180 Abs. 2 Nr. 3 RVO. der

Grundlohn nach Mitgliederklassen festgesetzt
und der durch den durchschnittlichen Tages¬
entgelt der Klasse bestimmte Grundlohn im

I »/elfall niedriger war als der wirkliche Ar¬

be itsverdienst des Arbn. § 105 Abs. 3 Satz 1

AVAVG. ist aber auch in diesem Fall anzu¬

wenden. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen
Wortlaut der Vorschrift. Sie verweist auf § 150

AVAVG., nach dessen Abs. 2 Nr. 1 die Bei-

tröffe zui AlVers. auch dann nach dem für die

KVbeiträge maßgebenden Grundlohn zu be¬

messen sind, wenn der Grundlohn von der Kk.

ch Mitgliedermassen festgesetzt ist. Auch

Sinn und Zweck der Vorschrift in Verbindung
mit der Entstehungsgeschichte stehen einer ab¬

weichenden Auffassung entgegen. § 105 Abs. 3

Satz 1 AVAVG. hat den Zweck, die Leistungen
der AlVers. von den Beiträgen abhängig zu

tchen und somit eine unmittelbare Beziehung
zwischen den Leistungen und den Beiträgen
herzustellen (zu vgl. £ 4160, AN. 1931 S. IV

346, EuM. Bd. 30 S. 448 Nr. 177). Daß infolge
der Festsetzung des Grundlohnes durch die

Klcr nämlich dann, wenn der Grundlohn nach

Lohnstufen oder nach Mitgliederklassen fest¬

gesetzt ist, die Beiträge zur AlVers. niedriger
sein können, als dem wirklichen Arbeitsver¬

dienst des Arbn. entspricht, war einer der

Gründe, die zu der Vorschrift des § 105 Abs. 3

Satz 1 Anlaß gegeben haben. Die Vorschrift

ist aus dem Entwurf eines Gesetzes zur Aende¬

rung des AVAVG- hervorgegangen, den die

Reichsregierung am 25. Juni 1930 dem Reichs¬

tag vorgelegt hat (Rtgs-Drucksache Nr. 2194,
IV. Wahlperiode 1928, Artikel 1 Nr. 15), sie

wurde daraus in die Notverordnung vom

26. Juli 1930 — RGBl. I S. 311 — übernommen.

In der Begründung zu dem bezeichneten Ge¬

setzentwurf (S. 12) wird gerade der Fall her¬

vorgehoben, daß von der Kk. der Grundlohn

nach Mitgliederklassen festgesetzt und daß

demgemäß für die Beitröge zur AlVers. an

Stelle der tatsächlichen Lohnhöhe der Tariflohn

oder das durchschnittliche Tagesentgelt maß¬

gebend ist, und die Vorschrift des § 105 Abs. 3

S* ;< 1 für notwendig erachtet, um auch in

Fällen dieser Art die Leistungen der AlVers.

mit den Beiträgen in Einklang zu bringe*..

Das Arbeitsamt ist kein Betrieb und die

versicherten Arbeitslosen sind keine

Gruppe von Versicherten Im Sinne des

§ 180 Abs. 3 RVO. Infolgedessen ist der

§180 Abs. 3 nicht für die versicherten

Arbeitslosen anwendbar.

Entsch. des RVA. vom 8. Dezember 1931 —

II K. 30/31 B.

Gründe: Unter einem Betrieb versteht man

nach allgemeinem Sprachgebrauch ein auf Er¬

werb gerichtetes Unternehmen (zu vgl. RVO.

mit Anmerkungen, herausgegeben von Mit¬

gliedern des RVA. Bd. Ill S 2 Anm. 1 zu

§ 537 der RVO.; Anleitung des RVA. vom

26. Aoril 1912, Ziffer 41 in AN. 1912 S. 712 ff.).
Das Arbeitsamt ist kein Betrieb in diesem

Sinne. Es ist vielmehr eine Dienststelle zur

Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Zwecke der

Arbeitsvermittlung und AlVers. (vgl. Weigert,
Kommentar zum AVAVG. 1927 S. 99/100
Anm. zu § 2). Dementsprechend ist auch

§ 18 Abs. 6 der Kassensatzung auszulegen.
Diese Satzungsbestimmung will lediglich den

gröberen Wirtschaftsunternehmungen die Vor¬

nahme wechselnder Einstufungen ihrer Arbeit¬

nehmer in die Grundlohnstufe ersparen. Dies

kommt bei der Berechnung der Krankenkas¬

senbeiträge für die Arbeitslosen schon um des¬

willen nicht in Betracht, weil der Arbeitslose

während der ganzen Unterstützungsdauer in

derselben Stufe verbleibt.

Auch damit, daß nach § 180 Abs. 3 Satz 2 der

RVO. dei Kassenvorstand neben der Berech¬

nung nach Lohnstufen und Mitgliederklassen
für einzelne Gruppen von Versicherten den

wirklichen Arbeitsverdienst als Grundlohn be¬

stimmen kann, läßt sich die Berechnung der

Krankenversicherungsbeiträge für die Arbeits¬

losen nach dem wirklichen Arbeitsverdienst

nicht rechtfertigen. Die jetzige Fassung hat

§ 180 der RVO. durch Artikel 5 des Dritten

Gesetzes über Aenderung des Zweiten Buches

der RVO. vom 15. Juli 1927 (RGBl. I S. 219)
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erhalten. Sie geht nicht auf eine Regierungs¬

vorlage zurück, sondern beruht auf einem Be¬

schluß des Neunten Ausschusses des Reichs¬

tages (zu vgl. Reichstagsdrucksache III 1924/27

Nr. 3507). Welche Gründe für die Neufassung
des § 180 RVO.r insbesondere für Abs. 3 Satz 2

dieser Vorschrift maßgebend gewesen sind, ist

aus den Gesetzesmaterialien nicht ersichtlich.

Man ist deshalb für die Auslegung im wesent¬

lichen auf den Wortlaut angewiesen. § 180

Abs. 3 Satz 2 RVO. ist gegenüber der all¬

gemeinen Regel in § 180 Abs. 2, wonach der

Grundlohn grundsätzlich durch die Satzung
festzusetzen ist, eine Ausnahmevorschrift und

daher eng auszulegen, Arbeitslosigkeit be¬

gründet für sich allein noch keine Pflicht¬

versicherung. Die Arbeitslosen stehen nur

nach § llf AVAVG. während des Bezuges
der Hauptunterstützung den Pflichtversicherten

gleich. Sie sind insbesondere im Sinne des

§ 180 Abs. 3 RVO. nicht zu den Versicherten

zu rechnen. Denn bei enger Auslegung kann

diese Vorschrift nur diejenigen Personen um¬

fassen, die nach der RVO. auf Grund eines

versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält¬
nisses versichert sind, zumal sich ein „wirk¬

licher Arbeitsverdienst* bei ihnen nicht fest¬

stellen läßt. Okraß-Bohlmann (Die Aufgaben
der Krankenkassen in der AIV. 1928 S. 77

Anm. 1 zu § 119) und neuerdings auch Aye
(Deutsche Krankenkasse 1931 S. 1372) vertreten

zwar den Standpunkt, daß die Arbeitslosen

eine Gruppe der Versicherten seien. Ihre Auf¬

fassung steht aber mit dem Wortlaut und dem

Zweck der gesetzlichen Vorschrift nicht im

Einklang.
Zu prüfen war noch, ob das Arbeitsamt die

Beiträge zur KV. für die Arbeitslosen richtig
berechnet hat. Das ist der Fall; wenn § 119

des AVAVG. bestimmt, daß für die Berech¬

nung des Grundlohnes an die Stelle des auf

den Kalendertag entfallenden Arbeitsentgelts
ein Hundertsatz (jetzt 9 v. H.) des wöchent¬

lichen Einheitslohnes des § 106 des AVAVG.

tritt, so bedeutet das nicht, daß der Hun¬

dertsatz unmittelbar der Grundlohn im Sinne

des § 180 RVO. sein soll. Wie im Schrift¬

tum unbestritten ist (vgl. Jaeger-Neuburger-
Adam, AVAVG. 1928 Bd. I S. 635 Anm. 1

zu § 119: Okraß-Bohlmann, Die Aufgaben der

Kken. in der AlVers. 1928 S. 77 Anm. 1 zu

$ 119; Schmeißer, AVAVG. 1931 S. 607 Anm. 3

zu § 119; Spliedt-Broecker, AVAVG. 4. Aufl.

S. 286 Anm. zu § 119; Weigert, AVAVG. 1927

S. 317/18, Anm. II 1 zu § 119; Sonderhoff,

Abhandlung über das AVAVG. in Arbeiter¬

versorgung 1927 S. 515 — Abschn. 7 auf

S. 517 —; Erlaß des Präsidenten der RfAuA.

vom 12. August 1930 — III 996/30 — im

Reichsarbeitsbl. S. I 188 — EuM. Bd. 28 S. 244

Nr. 12), ist der Hundertsatz des Einheitslohnes

nur dann gleich dem Grundlohn, wenn die

Krankenkassensatzung die Berechnung der

Htiträge nach dem wirklichen Arbeitsverdienst

vorschreibt. Sieht die Satzung dagegen Lohn¬

stufen vor, so ist der Hundertsatz des Einheits¬

lohnes nur der dem durchschnittlichen Arbeits¬

entgelt entsprechende Betrag, nach dem der

Arbeitslose in die Lohnstufe einzureihen ist.

Anm. der Schriftleitung: Gegen die Feststel¬

lung, daß das Arbeitsamt kein Betrieb ist

können Einwendungen nicht erhoben werden

Dagegen vermögen wir der Auffassung, des

RVA., daß die versicherten Arbeitslosen kein*

Gruppe von Versicherten bilden, nicht zuzustim¬

men. Die Annahme des RVA.f daß der Ge¬

setzgeber nur Gruppen versicherungspflich¬
tiger Beschäftigter meine, wird durch

nichts begründet Ebenso ist der Hinweis auf

die Tatsache, daß der Arbeitslose keinen

„Arbeitsverdienst", sondern eine Unterstützung

erhalte, nicht überzeugend. Denn der § 119

AVAVG. sagt ausdrücklich, daß für die Be¬

rechnung des Grundlohns an die Stelle des

Arbeitsentgelts der „Einheitslohn" tritt. Kann

die Kassensatzung für die versicherten

Arbeitslosen ohne Arbeitsentgelt den wirk¬

lichen Arbeitsverdienst' als Grundlohn bestim¬

men — und das bestreitet das RVA. nicht —

dann darf auch dem Kassenvorstand dieses

Recht nicht genommen werden, weil es sich in

beiden Fällen um dieselbe Gruppe von Ver¬

sicherten (da haben wir wieder diesen Aus¬

druck) handelt.

Beitragsmarken zur Invalidenversiche¬

rung, welche nicht in die Quittungskarte,

sondern auf einen besonderen Bogen

geklebt sind, sind nicht rechtswirksam

verwendet.

E. des RVA. vom 10. September 1932 — IT

2266a 32 —.

AusdenGründen: Die §5 1413. 142S RVO. or Inen

eindeutig an. daß die Beiträge durch Einkleben von

Marken in die Quittungskarte des Versicherten entrichtet

werden. Gegenüber diesem Wortlaut kann das Ein¬

kleben auf ein mit der Quittungskarte verbundenes oder

gar loses Blatt Papier nicht als eine zulässige Ver¬

wendungsart angesehen werden. Eine solche würde auch

die Handhabung der Quittungskarten sehr erschweren

und unlauteren Maßnahmen durch Abtrennen der Blätter

Vorschub leisten.

Danach sind die streitigen Beitragsmarken von dem

Arbeitgeber nicht rechtswirksam verwendet nnd er ist

verpflichtet, nunmehr die entsprechende Anzahl Beitrags¬

marken ordnungsmäßig in eine Quittungskarte einzu¬

kleben. Hieran ändert auch weder die gegen ihn des¬

halb früher erkannte Ordnungsstrafe noch der Umstand

etwas, daß er auf Anraten des umtauschenden Polizei¬

beamten gehandelt hat. Denn die gemäß I 1467 fest¬

gesetzte Ordnungsstrafe hebt selbstverständlich die Ver¬

pflichtung zu ordnungsmäßiger Verwendung nicht auf und

dic falsche Belehrung durch den Polizeibeamten kann

an der Wirksamkeit der zwingenden öffentlich-rechtlichen

Vorschriften der RVO. über die Markenverwendung

nichts ändern.

Wenn aber die Beitragsmarken nicht rechtswirksam ver¬

wendet sind, so folgt hieraus andererseits, daß ci

I .Indesversicherungsanstalt den Gegenwert ohne recht¬

lichen Grund erlangt hat und daher, da die Beitrags¬

marken selbst durch Aufkleben auf den Bogen P.ipier

und Daraufsetzen eler Entwertungsdaten unbrauchbar

geworden sind, gemäß dem entsprechend anzuwendenden

Rechtsgrundsatze des 5 812 BGB. verpflichtet ist. dem

Arbeitgeber ihren Wert zu erstatten (vgl. auch Fund

Kkieibea des RVA. vom 12. März 1912. AN. 1912 S. 511

Nur_solche ehelichen Kinder, die einen

begründeten familienrechtlichen Unter¬

haltsanspruch gegen den Versicherten

haben, sind unterhaltsberechtigte Kinder

im Sinne des § 205 Abs. 1 RVO.

I dat HVA. vom 10. Juni 1932 - IIa K. 194 31. Am

Anfang des letzten Absatzes dieser Entscheidung in

Nr. 18/1932 auf Seite 267 muß es heißen: „Der K

anspruch hangt mithin davon ab, . . .**

Verantwortlicher Schriftleiter. Josef Aman. — Verlag des Zentralverbandes der Angestellten (O. Urban .

Druck: Vorwärts Buchdruckerei Paul Singer Sl Co. — Sämtlich in Berlin.



AUFGABEN UND LOSUNGEN

Wir bringen heute die Lösungen der in der letzten Nummer veröffentlichten Aufgaben über

die Krankenversicherung' dter im freiwilligen Arbeitsdienst Tätigen. Die Schriftleitung.

Zur 1. Aufgabe,

Die in der Gemeinde Stolzenberg beschäftigten
Arbeitsdienstwilligen unterliegen nach § 19 der

Ausführungs-VO. vom 2. August 1932 (RGBl. I

S. 392) der Krankenversicherungspflicht. Für

die KV. ist die AOKk. des Dienstortes

oder, wenn eine solche für den Dienstort nicht

besteht, die Land-Kk. zuständig. Dienstort !m

Sinne des freiwilligen Arbeitsdienstes (FAD.)
ist der Beschäftigungsort, also der Bezirk der

Gemeinde Stolzenberg. Besteht für die Ge¬

meinde eine AOKk., dann gehören die Arbeits¬

dienstwilligen dieser Kasse, sonst aber der

Land-Kk. an. Die KV. besteht kraft Gesetzes.

Infolgedessen ist die Mitgliedschaft der Ar¬

beitsdienstwilligen bei der zuständigen Kk.

weder von einer Meldung, noch von einer Bei¬

tragszahlung abhängig. Das geht aus dem § 19

1. Absatz der VO. („dabei gelten die Vor¬

schriften der RVO. über die Pflichtversiche¬

rung"), zwingend hervor. Trotzdem — oder

gerade wegen dieser Vorschriften — sind die

Arbeitsdienstwilligen bei der zuständigen Kk.

an- und abzumelden, außerdem sind für sie

Beiträge zu entrichten. Diese Melde- und Bei¬

tragspflicht ist nach der RVO. von dem Ar¬

beitgeber der versicherungspflichtigen Beschäf¬

tigten zu erfüllen. Als Arbeitgeber der Ar¬

beitsdienstwilligen gilt der Kasse gegenüber
der Träger der Arbeit. Und Träger der Ar¬

beit ist derjenige, zu dessen Gunsten gearbeitet
wird, hier also die Gemeinde Stolzenberg, für

die ein öffentlicher Sportplatz hergerichtet
wird. Die Gemeinde Stolzenberg hat deshalb

die Arbeitsdienstwilligen zur AOKk. oder LandV

Kk. zu melden und hat an diese Kasse auch

die Kassenbeiträge zu zahlen. Arbeitslosenbei¬

träge sind für die Arbeitsdienstwilligen nicht

zu entrichten, weil der § 19 Abs. 6 der VO.

ausdrücklich bestimmt, daß mit der KV. eine

AlVers. nicht verbunden ist. Ebenso haben die

Arbeitsdienstwilligen keine Abgabe zur Ar¬

beitslosenhilfe zu zahlen, weil zu dieser Abgabe
nur Lohn- und Gehaltsempfänger verpflichtet
sind. Die Alu. und der Förderungsbetrag sind

aber weder Lohn noch Gehalt.

Zur 2. Aufgabe.

Nach § 180 RVO. setzt die Kassensatzung den

Grundlohn nach dem wirklichen Arbeitsver¬

dienst oder nach Lohnstufen oder nach Mit¬

gliederklassen fest. Erst diese Festsetzung er¬

gibt den eigentlichen Grundlohn, der dann die

Beiträge und Leistungen der Kk. regelt. Für

die Berechnung des Grundlohns treten

nach § 119 AVAVG. für den Arbeitslosen an

die Stelle des auf den Kalendertag entfallen¬

den Arbeitsentgelts 9 v. H. des wöchentlichen

Einheitslohns, soweit der RAM. nichts Ab¬

weichendes bestimmt. Soweit es sich um die

Berechnung der Beiträge für die versicherten

Arbeitslosen handelt, hat der RAM. am 20. Juni

1932 aber eine abweichende Bestimmung er¬

lassen. Danach gilt für die Beitragsberechnung
— aber nur dafür — die doppelte tägliche Alu.

als Grundlohn. Es ist deshalb durchaus richtig,
daß die AOKk. für die versicherten Arbeits¬

losen die Beiträge nicht mehr nach Lohn¬

stufen erhebt. Was aber für diese Beiträge gilt,
trifft auch für die Beiträge zu, die von dem

Träger der Arbeit für die Arbeitsdienstwilligen
zu entrichten sind. Für diese neue Gruppe von

Versicherten hat § 19 Abs. 5 der Ausf.-VO.

als Grundlohn den Betrag von 1,50 RM. fest¬

gesetzt. Dieser Betrag ist nicht mehr umzu¬

rechnen. Infolgedessen sind auch von diesem

Betrag die Beiträge zu erheben und zwar für

jeden Kalendertag. Denn nach § 180 RVO.

ist Grundlohn der auf den Kalendertag ent¬

fallende Teil des Arbeitsentgelts. Wird von

einem Grundlohn gesprochen, so ist stets an

die Summe zu denken, die auf den Kalender¬

tag entfällt. Daraus ergibt sich dann von selbst

die Berechnung der Beiträge und Leistungen,
soweit nicht das Gesetz ausdrücklich etwas

anderes bestimmt, z. B. § 120 AVAVG.

Zur 3. Aufgabe.

Im Falle einer Krankheit hat der Arbeitsdienst-

willige nur Anspruch auf Krankenpflege, ganz

gleich, ob er arbeitsfähig oder arbeitsunfähig
krank ist (§ 19 Abs. 2 der Ausf.-VO.). Die

Land-Kk. hatte deshalb dem Gutschmidt vom

1. bis 15. September nur Krankenpflege zu ge¬

währen, trotzdem er vom 2. bis 8. oeptember
arbeitsunfähig war. Als der Arbeitsdienst dann

beendet war und G. am 16. September wieder

Mitglied der AOKk. wurde, hatte ihm diese

bis zum 27. September ebenfalls nur die Kran¬

kenpflege und vom 28. September ab Kranken¬

pflege und Krankengeld zu verabfolgen. Denn

mit der Beendigung des Arbeitsdienstes wurde

Gutschmidt wieder Empfänger der Alu. Damit

standen ihm als Krankenhilfe die ungeschmä¬
lerten Leistungen der AOKk. zu (§§ 117 bis

120 AVAVG.). Als Krankengeld hat ihm die

AOKk. entsprechend der Höhe der Alu.

11,55 RM. wöchentlich zu zahlen. Da es sich

um einen fortlaufenden Unterstützungsfall
handelt, kann die AOKk. auf ihre Unter¬

stützungsdauer die von der Land-Kk. gewährte
Krankenpflege, also die Zeit vom 1. bis

15. September anrechnen. Und zwar als volle

Krankenhilfe (vgl. § 19 Abs. 8 der Ausf.-VO.).
Daraus gibt sich folgende Berechnung: Vom

1. bis 15. September volle Krankenhilfe

im Sinne des § 182 Ziffer 1 und 2, vom 16. bis

27. September Krankenpflege im Sinne des

§ 182 Ziffer l und vom 28. September ab wiedter

volle Krankenhilfe im Sinne des § 182

Ziffer 1 und 2. Die volle Krankenhilfe

ist auf die 26wöchige Unterstützungsfrist an¬

zurechnen, während die Zeit der Krankenpflege
vom 16. bis 27. September gemäß § 183 Abs. 1

Satz 2 anrechnungsfrei bleibt.



Beriefet iber die 2. Vertreterversaramleng des Hanpt-
verbaadee deutsdier Krankenkassen. Verlagsgesell¬
sehaft deutscher Krankenkassen m. b. H., Berlin-Char-

lottenburr I, Berliner Str. 137. — Das 84 Seiten starke

Bub enthalt die stenographische Wiedergabe der Ver¬

handlongen, die am 7. August 1932 in Wtirzburr ab-

f
ehalten wurden. Dem Geschäftsbericht des Geschäfts-
ttbrers F. Bohlmann folgten Vorträge des Geschäfts-
fahrenden Vorsitzenden \\. Lehmann ttber ..Die Krisis

dar Krankenversicherung", des Geschäftsführers Chr.

Riade) über ..Die Krankenversorgung der Erwerbs¬

losen", des Geschäftsführers F. Okraß über „Die
Kr jnkenhau-sfrage" und schließlich ein Bericht des

geschaftsfüh rennen Vorsitzenden H. Lehmann über

v,Vereinbarungen znr Durchführung der II 219 ff. RVO.'*.

Antrage und EntschlieÜungen bilden den Abschluß des

Berichts» den jeder gelesen haben muß, der über das

Innenleben dieser größten Organisation der deutschen

Krankenkassen unterrichtet sein will.

OVA-Hechtsprechun^. Entscheidungen der Oberversiche¬

rungsämter und Versidierungsämter in Loseblattform.

Herausgegeben Ton Dr. E. Knoll, Ministerialrat im

Reichsarbeitsministerium, in Verbindung mit Dr. Hs. Th.

Soergel. Bayerischem Hofrat. Monatlich 1 Heft. Preis

vierteljährl. 4,20 RM. Verlag W. Kohihammer, Stuttgart. —
Durch die Vereinfachungsvorsdjriften der Notverordnung
vom 26. Juli 1930 ist die Bedeutung der Entscheidungen
dar OVAe. gestiegen. Um die Entscheidungen schnell
nachsehen zu können, wurde von dem Verlag eine Mappe
eingerichtet (Preis 1.80 RM), in der die RVO. und die

übrigen Sozialversicherungsgesetze aufgeteilt sind. In
den seit dem 15. Juli 1932 vorliegenden vier Lieferungen
sind insgesamt 79 Entscheidungen enthalten, die sich auf
dia verschiedensten Paragraphen der Sozialversicherungs¬
gesetze erstrecken.

Gssnndheit, Zeitschrift für gesundheitliche Lebensführung
das berufstätigen Volkes. Herausgeber: Hauptverband
deutscher Krankenkassen e. V.. Berlin-Charlottenburg.
Berliner Straße 137. Die Oktober-Nummer der kosten¬

los an den Kassenschaltern verteilten Zeitschrift zeigt,
von sachkundiger Feder geschildert, die jahreszeitlichen
Vorteile und Gefahren des Herbstes. A-uf die vielfach
mit Infektionen verbundenen Erkältungskrankheiten
weisen die Aufsätze ,,Der Husten" und „SchüUt Eure
Kinder vor Ansteckungen" hin. Mit der gesundheits¬
gemäßen Pflege und Erziehung des Kindes beschäftigen
sich die Aufsätze: „Der Puls des Kindes", ,,Gift¬
gefahren im Hause" und — in heiteren Knittelversen
verfaßt — „Schläge bessern nicht". Für jung und alt

gleichermaßen gilt die Mahnung „Mehr Ruhe", und gilt
die populär-wissenschaftliche Darstellung der Verdauung
unter den Titel: „Gut gekaut ist halb verdaut". Er¬
wähnt sei noch ein kurzer Aufsatz „Vorsicht mit Jod¬
tinktur" sowie vor allem eine Darlegung über „Ent¬
bindungen in Anstalten". Unter der Ueberschrift „Eine
verraeidbare Belastung der Sozialversicherung" wird die

ungeheure Bedeutung dea Alkoholismus für die Volks¬

gesundheit und damit auch für die Sozialpolitik erörtert.

Förderung der Volksgesundheit ist das beste Mittel zur

Verbilligung der Krankenversicherung.

Nachtrag III zum RVO.-Handkommentar von Krohn.

Zschimmer, Knoll, Sauerborn, Bauer. 74 Blatt. Preis

4.45 RM. Verlag Reimar Hobbing. Berlin SW 61. Groß-

beerenstraße 17. — Durch diese Ersatzblattlieferung ist

der bekannte Loseblatt-Kommentar auf den Stand der

Gesetzgebung Ende September 1932 gebracht worden.

„Ich bitte nms Wort znr Geschäftsordnung.4* Von Chef¬
redakteur E. Pauuin, Hösel/Rbld. 58 Seiten. Preis

1,95 RM. Neben den allgemeinen Rechtsfragen für den
Verein und einer Erläuterung der Rechte und Pflichten
des Vorsitzenden sind alle Vorschriften und Regeln
behandelt, die ein geübter Versammlungsleiter un¬

bedingt beherrschen muß. Dieses Büchlein wird dahar
nicht nur dem Neuling in der Versammlungsleitung ein

gutes Lehrbuch, sondern auch dem erfahrenen Vor¬
sitzenden oder Versammlungsleiter ein wertvoller Rat¬

geber sein.

In Kürze

erscheint:

Unentbehrlich

für

Vo rito nd

Au s s c h uß

An|gestellte

Geschäftsordnungen und

Geschäfts- und Dienstanweisung!
für Krankenkassen

von August Heilmann

Diesa Neuerscheinung ist nicht nur für dia Kranknnkassan, sondarn auch für dia

Mitglieder das Vorstandes und das Ausschusses bestimmt. Dar oußer-
ordentlich reiche Inholt durfte den Organmitqliedern wertvolle Dienste für ihre ehren¬

amtliche Tätigkeit leisten, aber auch für aie Verwaltung der Krankenkassen viele

Anregungen geben. Oaher sollte jede Krankenkasse, jedes Organmitglied und jeder
Angestallte dieses Werk besitzen.

AUS DEM INHA LT:

Ausschuß: A. Geschäftsordnung für den Ausschuß — B. Geschäftsanweisung für
den Rechnungsausschuß — C. Geschäftsanweisung tür den Grundstucksausschuß.

Vorstand: A. Geschäftsanweisung für den Vorstand — B. Geschäftsanweisung
tur Vorstandsabteilungen — C Geschäftsanweisung für dan Prüfungsausschuß —
D. Geschäftsanweisung für den Vorstandsvorsitzenden — E. Besondere Dienst¬

anweisung tür die Geschäftsleitung.

Verwaftungsbetrieb: A Gemeinsame Bestimmungen — B. Arbeitseinteilung
Hauptverwaltung, Geschäftsleitung, Zahl- und Meldestelle, Sektion.

Preis etwa 2,25 Reichsmark — Vorbestellungen schon jetzt erbeten

VERLAGSGESELLSCHAFT DEUTSCHER KRANKEN¬

KASSEN MBHe, Berlin-Charlottenburg, Berliner Str. 137


